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1 Ziel und Erfordernis der Planaufstellung

Die Gemeinde Ostseebad Dierhagen beabsichtigt im Ortsteil Neuhaus sudlich der
Birkenallee, im Anschluss bestehender Wohn- und Ferienwohnhauser an der StraRe
,,Am Hof, die Entwicklung einer reittouristischen Einrichtung. Bau und Betrieb der
Einrichtung soil durch einen privaten Vorhabentrager erfolgen. Mit der Schaffung
dieser Anlage beabsichtigt die Gemeinde Ostseebad Dierhagen das vorhandene tou-
ristische Angebot sinnvoll zu erganzen. So besteht bisher nur em n kleinerer Reitbe-
trieb in der Gemeinde und dieser verfugt auch nur Ober eine begrenzte reitsportliche
Infrastruktur. Mit dem Vorhaben „Reiterhof Neuhaus" wird eine moderne, naturnahe
Einrichtung mit Reitturnierplatz, Reithalle sowie einem erganzendem Gastronomie-,
Beherbergungs- und sonstigem Freizeitangebot geschaffen. lnsbesondere die Reit-
halle ermbglicht reittouristische Angebote Ober das ganze Jahr und tragt damit, den
Zielstellungen des fortgeschriebenen Tourismuskonzepts Dierhagens entsprechend
zur Saisonverlangerung im Ostseebad bei.

Der Ortsteil Neuhaus eig net sich fur die Anlage des Reiterhofes in besonderem Ma-
hier ermbglicht das naturnahe Umfeld Ausritte und die Anlage von Reitwegen

sowie die nahe Ostsee Strandreiten auch auflerhalb der Hauptsaison.

Aufgrund der Lage der Flache im planungsrechtlichen AuRenbereich sowie des Urn-
fangs des Vorhabens wird die Aufstellung eines Bebauungsplans im Regelverfahren
erforderlich.

2 Abgrenzung des Raumlichen Geltungsbereichs

2.1 Lage des Plangebiets

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Neuhaus sOdlich der bestehenden Ortslage
und der HaupterschlieflungsstraRe „Birkenallee". Bis zum Ostseestrand sind es ca.
500 m, der Ortsteil Dierhagen Strand ist ca. 1,5 km (nordbstlich) und der Hauptort
Dierhagen Dorf ist ca. 3 km entfernt. Der Campingplatz (Birkenallee 10) befindet sich
ca. 300 m Luftlinie in westliche Richtung entfernt.

2.2 Kartengrundlage

Der Lage- und Hohenplan wurde vom Vermessungsburo Stefan Reiche am 08. -
20.02.2017 und am 25.05.2018 gemessen. Als Grundlage dient die automatisierte
Liegenschaftskarte vom 06.02.2017 des Kataster- und Vermessungsamtes Land-
kreis Vorpommern-ROgen.

Lagebezug: ETRS 89 UTM Z33

Hbhenbezug: DHHN 92 (Angaben in m O. NHN)

2.3 Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 42

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Ni. 42 wird brtlich begrenzt:

— im Norden durch VVohnbebauung, eine als Saisonparkplatz genutzte Wiese so-
wie eine Wiese mit AusgleichsmaRnahmen (Teiche),

— im Osten durch Koppelflachen,
— im SUden durch eine Gehblzreihe und anschlieRend Wiesenflache,

— im Westen durch Wohnbebauung sowie anschliefSende Waldflachen.
Der Geltungsbereich umfasst die FlurstOcke 1, 2, 3 teilweise, 4 tlw., 6, 7 tlw., 8 tlw.,
9, 10, 23 tlw., 24, 25 tlw., 26/1 tlw., 27/1 und 117 der Flur 1, Gemarkung Neuhaus.
Die FlachengroRe betragt ca. 6,4 ha.
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2.4 Eigentumsverhaltnisse

Die Flache (oben genannte Flurstucke) befindet sich im Eigentum der Stadt Ribnitz-
Damgarten, mit Ausnahme des Flurstucks 117, welches sich im Eigentum der Ge-
meinde Dierhagen befindet und die offentliche Erschlieflung bestehender Wohn- und
Ferienhausnutzungen seitens der Gemeinde Dierhagen sichert.

Die betroffenen (Teil-) Flurstucke im Geltungsbereich, die sich im Eigentum der Stadt
Ribnitz-Damgarten befinden, werden dem Vorhabentrager mittels eines Erbbauver-
trages zur Nutzung Oberlassen. Das FlurstUck 117 verbleibt im Eigentum der Ge-
meinde Dierhagen.

3 Planungsrechtliche Situation

3.1 Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung

Dierhagen ist administrativ der Planungsregion Vorpommern und dem Landkreis
Vorpommern-ROgen zugehorig. Die Gemeinde ist zudem dem Amt Darfl-Fischland
angehOrig, welches die Verwaltung flir Dierhagen wie auch flir die fOnf weiteren Ge-
meinden in diesem Umfeld wahrnimmt. Die Amtsverwaltung befindet sich in Born in
ca. 18 km Entfernung von Dierhagen-Dorf.

3.1.1 Landesraumentwicklungsprogramm M -V

Die Gemeinde Ostseebad Dierhagen gehOrt gem. aktuellem LEP M -V, in Kraft getre-
ten am 28.05.2016, zum Nahbereich des Zentralen Orts „Ribnitz Damgarten". Zudem
wird die Gemeinde Ostseebad Dierhagen als Vorbehaltsgebiet Tourismus darge-
stellt.

Der Erholung in Natur und Landschaft kommt im Rahmen der Tourismusentwicklung
besondere Bedeutung zu.

Natur und Landschaft sind nach Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg
Vorpommern (LEP M -V) Ziffer 5.2 (1) so zu schutzen, zu pflegen und zu entwickeln,
dass die Voraussetzungen fur die Erholung in Natur und Landschaft gesichert wer-
den. Nach Ziffer 5.2 (2) sollen die sehr guten naturlichen Voraussetzungen mit reiz-
vollen Landschaften und unverfalschter Natur, die hervorragenden WassersportmOg-
lichkeiten an Kuste und Seen, erganzt durch viele kulturhistorische SehenswOrdigkei-
ten, vorrangig fur erlebnis-, gesundheits-, sport- und ruheorientierte landschaftsge-
bundene Erholungs- und Urlaubsform genutzt werden. Dem Badetourismus kommt
hierbei eine besondere Bedeutung zu.

Rh- die Erholung in Natur und Landschaft geeignete Flachen sollen nach Ziffer 5.2
(4) LEP M -V erschlossen und entsprechend gestaltet werden. Zuganglichkeit und Er-
lebbarkeit besonders reizvoller Landschaftsteile sollen kw die Allgemeinheit gewahr-
leistet werden.

Weitere differenzierte raumentwicklungsrelevante Grundsatze und Ziele sind auf
Ebene des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes der Planungsregion Vor-
pommern-Rugen zu vertiefen.

3.1.2 Regionales Raumordnungsprogramm

Mit der landesplanerischen Stellungnahme des Amtes fur Raumordnung und Lan-
desplanung Vorpommern vom 11.12.2018 wird bestatigt, dass der Bebauungsplan
Nr. 42 „Reiterhof Neuhaus" der Gemeinde Ostseebad Dierhagen mit den Zielen der
Raumordnung vereinbar ist.
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Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern

Die Gemeinde Dierhagen liegt im Planungsgebiet des regionalen Raumentwick-
lungsprogramms Vorpommern (RREP VP), welches seit dem 20.09.2010 rechtskraf-
tig ist. Dessen Ziele und Darstellungen sind nachfolgend aufgefuhrt.

Landlicher Raum

Die Gemeinden des Amtsbereichs somit auch die Gemeinde Ostseebad Dierhagen
sind nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP)
dem landlichen Raum zugehbrig. Nach Ziffer 3.1.1 (1) sind die landlichen Raume bei
FOrderung der gleichwertigen Lebensverhaltnisse als Wirtschafts-, Sozial-, Kultur-
und Naturraum zu sichern und welter zu entwickeln. Nach Ziffer 3.1.1 (2) sollen die
vorhanden Potentiale mobilisiert und genutzt werden.

Tourismusraume

Die Gemeinde Ostseebad Dierhagen gehbrt, wie die gesamte Halbinsel Fischland-
Darg-Zingst, nach Ziffer 3.1.3 (3) RREP VP zu den Tourismusschwerpunktraumen.
In diesen Raumen stehen nach Ziffer 3.1.3 (4) die Verbesserung der Qualitat und der
Struktur des touristischen Angebotes sowie Magnahmen der Saisonverlangerung im
Vordergrund. Daraber hinaus soil das Beherbergungsangebot in seiner Aufnahme-
kapazitat nur behutsam weiterentwickelt und erganzt werden. Dabei sollen regional
abgestimmte Tourismuskonzepte die planerische Grundlage fOr die Tourismusent-
wicklung bilden.

Der maritime Tourismus ist nach Ziffer 3.1.3 (17) zielgerichtet und nachhaltig zu ent-
wickeln. Dabei sind die bestehenden grogen Potentiale fOr den Ausbau eines breit-
gefacherten Angebots zu nutzen.

Landwirtschaftsraume

Entsprechend der Ziffer 3.1.4 (1) des RREP Vorpommern soil in den Vorbehaltsge-
bieten Landwirtschaft dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produkti-
onsfaktoren und -statten, auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen em n beson-
deres Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung mit anderen raum-
bedeutsannen Planungen, Magnahmen und Vorhaben besonders zu berucksichtigen.

Dem kann entgegen gehalten werden, dass es sich bei den im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 42 der Gemeinde Dierhagen vorhandenen FlurstOcken urn
Flachen mit Bodenrichtwerten zwischen 22 und 30 handelt. Der Orientierungswert
von >35 ftir wirtschaftlich sinnvoll nutzbare Landwirtschaftsflachen wird hier deutlich
unterschritten. Daher wurde die in Rede stehende Flache bisher lediglich zur Grun-
mand und Pferdekoppel von einem privaten Pferdehalter ohne landwirtschaftlichen
Hintergrund genutzt. Der neue private Pachter dieser Flachen fOhrt eine Pferdehal-
tung fort jedoch mit einer touristischen Absicht. Ein Grogteil der zu beplanenden Fla-
che soil somit in der Fun ktion als Pferdekoppel/Grunflache erhalten bleiben.

Einordnung nach Zentrale Orte System Zentrale Orte, Siedlungsentwicklung,
Stadt— und Dorfentwicklung
Dierhagen sowie den drei weiteren Ostseebadern des Amtsbereichs werden keine
zentralortlichen Funktionen zugewiesen. Dierhagen ist dem Mittelbereich des Mittel-
zentrums Ribnitz-Damgarten zugeordnet.

In den landlichen Raumen werden nach Ziffer 3.3 (1) als Erganzung zu den Zentra-
len Orten Siedlungsschwerpunkte festgelegt. Das Ostseebad Dierhagen ist einer
dieser Siedlungsschwerpunkte. Die Siedlungsschwerpunkte nehmen besondere tou-
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ristische Versorgungsaufgaben mit ausgewahlter technischer, sozialer und kultureller
Infrastruktur wahr.

Kiisten- und vorbeugender Hochwasserschutz

In Bezug auf Ziffer 5.3 (4) des RREP Vorpommern sollen Oberflutungsgefahrdete
Siedlungen vor den Auswirkungen von Sturmfluten durch MaRnahmen und Bauwer-
ke des Kustenschutzes gesichert werden, mit denen das Schadenspotentials fur alle
in Oberflutungsgefahrdeten Gebieten lebenden Menschen langfristig verringert wer-
den kann.

Bauliche Anlagen, die dem KOsten- oder Hochwasserschutz sowie der Regelung des
Wasserabfluss dienen, werden nicht Oberplant bzw. nicht geandert oder beeintrach-
tigt. Da sich em n Teil der Flachen im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr.42 der Ge-
meinde Dierhagen mit GelandehOhen unterhalb des Bemessungshochwassers von
2,00 m 0. NHN fur die BinnenkOste (Saaler Bodden/Ribnitzer See) befindet, sind ent-
sprechende Hinweise und MaRnahmen zum Schutz der Menschen und zur Vermei-
dung gr011erer finanzieller Schaden im Bebauungsplan Nr. 42 festgesetzt worden.
(siehe auch Kapitel „KOsten- und Hochwasserschutz")

Erholung in Natur und Landschaft

Nach dem RREP VP Ziffer 5.2 (4) sollen in der Planungsregion em n Verbund von
Wander-, Radwander- und Reitwegenetzen, einschlieglich zugeordneter Raststellen
und mOglichst an Ortslagen gebundener Erlebnisbereiche geschaffen werden. Mit
diesen Wegenetzen sollen die attraktiven Landschaftsraume nach innen erschlossen
und nach auflen untereinander verbunden werden. In Schutzgebieten sollen im Inte-
resse der Erlebbarkeit von Natur und Landschaft vorhandene VVege weiterhin fur
Wanderer und Radwanderer nutzbar sein.

3.2 Denkmalschutz

Hinweise auf unter Denkmalschutz stehende Gebaude bestehen fur den Geltungsbe-
reich und dessen nahere Umgebung bisher nicht.

Im Landschaftsplan der Gemeinde Ostseebad Dierhagen (Karte 5 „Schutzgebiete
und —objekte) ist em n Bodendenkmal, deren Veranderung oder Beseitigung nach § 7
DSchG M -V genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die
fachgerechte Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt
wird, verzeichnet. Auch der Entwurf des Flachennutzungsplans zeigt das Vorhan-
densein eines Bodendenkmals, sOdlich des Geltungsbereichs des BP Nr. 42 auf. Auf
eine Kennzeichnung bzw. Nachrichtliche Obernahme des Bodendenkmal (-
bereiches) in der Planzeichnung wird aufgrund der Lage des Bodendenkmals aufler-
halb des Geltungsbereichs vorerst verzichtet.

Bei Bauarbeiten konnen zudem jederzeit archbologische Funde und Fundstellen ent-
deckt werden. Daher sind folgende Hinweise des Landesamtes für Kultur und Denk-
malpflege zu beachten:

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde und auffallige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, ist gem. § 11 DSchG M -V (Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-
Vorpommern) die zustandige Untere Denkmalschutzbehorde zu benachrichtigen und
der Fund sowie die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern und Beauftragten
des Landesamtes far Bodendenkmalpflege in unverandertem Zustand zu erhalten.
Verantwortlich sind hierfur der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigen-
turner und zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung
erlischt fOnf Werktage nach Zugang der Anzeige.

wagner Planungsgesellschaft I Fischerbruch 6 I 16055 Rostock 7
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3.3 Kasten- und Hochwasserschutz

Gernail dem Regelwerk Kustenschutz Mecklenburg-Vorpommern (2013) wird ft:1r die
AuBenkOste M -V im Kustenabschnitt Dierhagen bei sehr starken Sturmfluten em n Be-
messungshochwasser (BHW) von 2,8 m Ober NHN angenommen. Fur die Binnen-
kUste (Saaler Bodden/Ribnitzer See) wird em n Bemessungshochwasser von 2,00 m O.
NHN angegeben.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 42 liegt hinter der Hochwasserschutz-
dune und dem nachgelagerten Kustenschutzwald, die fur die anschlieflenden Sied-
lungsgebiete wie Dierhagen, Dierhagen Strand oder Neuhaus den Kustenschutz fur
die Auflenkuste bilden. Die bestehenden Hochwasserschutzanlagen entlang der Bin-
nenkUste weisen hingegen haufig HOhen unterhalb des Bemessungshochwasserpe-
gels auf, weswegen insbesondere bei Eintritt des als sehr unwahrscheinlich einge-
stuften Ereignisses des Eintritts des 200-jahrliches Ereignis + Klimazuschlag + Ver-
sagen der HW-Schutzanlagen) keinen ausreichenden Schutz des Plangebietes be-
steht (vgl. nachfolgender Abschnitt „Hochwasserrisikomanagement und Wasserrah-
menrichtlinie"). Eine umfassende Erhohung der boddenseitigen Hochwasserschutz-
deiche ist bisher nicht geplant.

Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

FUr die Flussgebietseinheit Warnow/Peene, Bereich Kustengebiet Ost, Bereich Darf3
Zingst liegen Hochwassergefahrenkarten (HWGK) und Hochwasserrisikokarten
(HWRK) vor. In den HWGK ist das Ausmall der Oberflutung von drei ausgewahlten
Hochwasserereignissen (200-jahrliches Ereignis + Klimazuschlag + Versagen der
HW-Schutzanlagen, 200-jahrliches Ereignis (BHW) und em n 20-jahrliches Ereignis) in
den betroffenen Bereichen dargestellt und die entsprechenden Wassertiefen ausge-
wiesen:

- Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in der HWGK bei Eintritt des 20-
jahrlichen Ereignisses (das mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt) bei BerOcksichti-
gung der Hochwasserschutzeinrichtungen kein Gefahrenpotential durch Oberflu-
tungen prognostiziert. Die zur Bebauung vorgesehenen Bereiche werden nicht als
Uberflutungsgefahrdet eingestuft.

- Auch bei Eintritt des 200-jahrichen Ereignisses (BHW) steigt die Oberschwem-
mungsgefahr innerhalb der Geltungsbereichsgrenzen nicht signifikant an. Fur die
zur Bebauung vorgesehenen Flachen wird., bei BerUcksichtigung der bestehenden
Hochwasserschutzeinrichtungen, keine Uberflutungserscheinung prognostiziert.
Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Hochwasserereignisses wird mit mit-
tel eingestuft.

- Bei dem maximalen Hochwasserereignis (200-jahrliches.Ereignis + Klimazuschlag
+ Versagen der HW-Schutzanlagen) ist hingegen eine Uberflutung des gesamten
Plangebietes mit Wassertiefen bis zu 1 m mOglich. Die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens dieses Hochwasserereignisses ist sehr gering.

Die HWRK bilden die potentiellen Hochwasserschaden fur die drei Szenarien ab und
enthalten u.a. Angaben zur Anzahl potentiell betroffener Einwohner, negativer Folgen
wirtschaftlicher Tatigkeiten und potentiell betroffenen Schutzgebieten (z.B. Trinkwas-
serschutz- und Natura-2000-Gebiete). Fur den Geltungsbereich werden folgende An-
gaben gemacht:

- Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 42 werden ausschliefl-
lich bei Eintritt des als eher unwahrscheinlich eingestuften 200-jahrliches Ereignis-
ses + Klimazuschlag + Versagen der HW-Schutzanlagen landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen, Wald oder Forstflachen von Oberflutung betroffen. Wohnbaufla-
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chen werden nur im untergeordneten MaR (Bestandsbebauung im Plangebiet)
Oberschwemmt.

Bei Eintritt des 20-jahrlichen Ereignisses ist far den Bereich Dierhagen genauso
wie bei Eintritt des 200-jahrlichen Ereignisses kein Hochwasserrisiko verzeichnet.

Mallnahmen zur Minimierung der Hochwasserrisikogefahr

Urn im Bauleitverfahren auf die Hochwasserrisikogefahr hinzuweisen, ist em n entspre-
chender Vermerk nach § 9 Abs. 6a i.V.m. § 73 WHG BauGB erfolgt. Der Vermerk
dient dem Schutz k0nftiger baulicher und sonstiger Nutzungen des Grundstucks, in
dem er den kunftigen EigentOmer/Nutzer auf mogliche Gefahrdung oder Erschwe-
rungen der planerisch vorgesehenen Nutzung hinweist und so die MOglichkeit erOff-
net, vor der Planverwirklichung entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Bei der Anlage des Reitplatzes sind keine baulichen SchutzmaRnahmen notwendig,
da es sich nicht urn eine bauliche Anlage zum dauerhaften oder regelmaRigen Auf-
enthalt von Menschen handelt. Eine Nutzung des Reitplatzes im Zeitraum von Sturm-
flutereignissenn ist nicht zu erwarten. Auch wenn es sich bei den baulichen Anlagen
des SO 2 (Reitsport) nicht urn Gebaude/Raume handelt, die dem dauerhaften Auf-
enthalt von Menschen oder der Lagerung von technischen Geraten und/oder was-
sergefahrdender Stoffe dienen, erfolgt, urn schwere materielle Verluste bzw. die Ge-
fahrdung von Pferden zu vermeiden, die Festsetzung einer Mindesthohe der Erdge-
schossfuRbodenhOhe oberhalb des BHVV-Standes, auf mindestens 2,05 m ü, NHN.
Gleiches gilt fur die Hohe der ErdgeschossfuRbodenhohe fOr das zu Dauerwohnzwe-
cken genutzte SO 1g (Betreiberwohnen).

FOr die Sondergebiete des SO 1 (Ferienhausgebiet), die dem Ferienwohnen dienen,
sind ebenfalls (bauliche) Vorkehrungen bzw. besondere bauliche Sicherungsmall-
nehmen zum Schutz gegen Naturgewalten (hier: Oberschwemmung) vorzunehmen.
Da es sich hierbei urn zeltahnliche bauliche Anlagen mit festem Boden handelt, ist
geplant die baulichen Anlagen aufzustandern und somit die (Erdgeschoss-) FuRbo-
denhOhe von mindestens 2,05 m D. NHN zu erreichen. In den sOdlichen und ostlichen
Bereichen, bei denen zwischen dem notwendigen ErdgeschossfuRbodenhohen von
2,05 m U. NHN und dem bestehenden Gelande Hohenunterschiede von bis zu 1 m
bestehen sind neben der Aufstanderung voraussichtlich Bodenaufschuttungen erfor-
derlich.

Die betroffenen Bereiche der Sondergebiete werden in der Planzeichnung als „Fla-
chen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen auflere Einwir-
kungen oder bei denen besondere bauliche SicherungsmaRnahmen gegen Naturge-
walten erforderlich sind" gekennzeichnet.

3.4 Altlasten / Gefahrstoffermittlung

Hinweise zum Vorkommen von Altlasten innerhalb der Geltungsbereichsgrenzen des
Bebauungsplans Nr. 42 der Gemeinde Dierhagen liegen derzeit nicht vor.

Hinweise des Landesamtes far Gesundheit und Soziales M -V

Solien vor Beginn der Bebauung auf dem Gelande noch vorhandene Gebude
abgebrochen bzw. saniert werden, hat der Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten
im/am Gebaude eine Ermittlung der vermuteten Gefahrstoffe (kOnstliche Mineral-
fasern, asbesthaltige Mineralien, teerhaltige Produkte u.ä.) und eine Abschat-
zung der von diesen im Sinne der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes mog-
licherweise ausgehende Gefahrdung vorzunehmen oder durchfOhren zu lessen
(Gefahrstoffordnung § 6). Die Ergebnisse dieser Ermittlung sind zu dokumentie-
ren und alien Auftragnehmern, die eventuell auf der Baustelle tatig sein werden,
zur VerfOgung zu stellen (Gefahrstoffordnung § 15 Abs. 5). Vor Abbruch- und
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Sanierungsarbeiten sind die gefahrstoffhaltigen Materialien ordnungsgemail zu
entfernen. Des Weiteren sind fur Tatigkeiten mit gefahrstoffhaltigen Materialien
personelle und technische Voraussetzungen gem. Gefahrstoffverordnung IV. mit
den Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) notwendig. Diese Arbeiten
sind rechtzeitig vor Beginn bei unserer Behorde (asbesthaltige Materialien) bzw.
bei Abbruch von PAK-haltigen und KMF-haltigen Materialien der Bau BG anzu-
zeigen und unserer Behorde als Kopie zuzusenden.

3.5 Gesetzlich geschutzte Biotope und Landschaftsbestandteile

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 42 „Reiterhof Neuhaus"
bzw. in dessen Randbereichen befinden sich Biotopstrukturen, die den gesetzlichen
Schutzbestimmungen des § 20 NatSchAG M -V unterliegen. Diese Strukturen sind
mit dem Planzeichen 13.3 der PlanZV in der Planzeichnung entsprechend gekenn-
zeichnet und nachrichtlich gem. § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 20 NatSchAG M -V Ober-
nommen.

Es handelt sich hierbei urn einen „standorttypischen Geholzsaum an Fliellgewas-
sern" entlang der sudlichen Geltungsbereichsgrenze. Im Landschaftsplan der Ge-
meinde Dierhagen (2008) sind die Biotopstrukturen in der Karte 3a „Biotoptypenkar-
tierung" gekennzeichnet.

Die gesetzlich geschutzten Biotopstrukturen sind dauerhaft zu erhalten. Matlnahmen,
die zu einer Zerst6rung, Beschadigung, Veranderung des charakteristischen Zustan-
des oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen von Biotopen
i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 NatSchAG M -V fuhren konnen, sind unzulassig. Gemall
§ 20 Abs. 3 NatSchAG M -V kann die Untere NaturschutzbehOrde im Einzelfall auf
Antrag Ausnahmen zulassen, wenn die Beeintrachtigungen der Biotope und/oder
Geotope ausgeglichen werden konnen oder die Mafinahmen aus Oberwiegenden
Grunden des Gemeinwohls notwendig sind.

3.6 Gesetzlich geschiltzte Baurne

Der im Plangebiet vorhandene Baumbestand, der nicht Bestandteil eines gesetzlich
geschutzten Biotops oder Wald ist, mit einem Stammumfang von ?. 100 cm, gemes-
sen in 1,30 m Ober dem Erdboden, unterliegt entsprechend den MafIgaben des § 18
Abs. 1 NaturschutzausfOhrungsgesetz (NatSchAG) M -V dem gesetzlichen Baum-
schutz. Der betreffende Baumbestand innerhalb des Plangebietes ist entsprechend
gekennzeichnet und wird nachrichtlich gem. § 9 Abs. 6 BauGB Obernommen (siehe
Planzeichnung Tell A - Baumliste).

Bel einem zwingenden Nichterhalt ist fur diese Baume entsprechend § 18 Abs. 3
NatSchAG M -V rechtzeitig vor Fallung eine Ausnahmegenehmigung bei der zustan-
digen Fachbeh6rde zu beantragen und entsprechend Abs. 3 des gleichen Paragra-
fens die entfallenden Baume zudem unter Anwendung des Baumschutzkompensati-
onserlasses M -V (2007) auszugleichen.

DarOber hinaus unterliegen weitere Baume ausschliefIlich dem besonderen Schutz
gem. Baumschutzsatzung der Gemeinde Ostseebad Dierhagen. Diese Satzung er-
klart Laubbaume ab einem Stammumfang von 50 cm, gemessen in 1,30 m HOhe,
Obst- und Nadelbaume ab einem Stammumfang von 100 cm als geschlitzte Land-
schaftsbestandteile. Auch dieser Baumbestand ist entsprechend gekennzeichnet und
wird nachrichtlich Obernommen (siehe Planzeichnung Tell A - Baumliste). Das Kom-
pensationserfordernis bei einer moglichen FaIlung dieser Einzelbaume richtet sich
nach § 9 der Baumschutzsatzung der Gemeinde Ostseebad Dierhagen.
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Entsprechend der derzeit vorliegenden Planungsabsichten ist die FaHung von mehre-
ren Einzelbaumen notwendig. Die voraussichtlich betroffenen Baume sind in der
Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet.

Da es sich urn einen Angebotsbebauungsplan handelt, ist keine hinreichend sichere
Aussage daruber zu treffen, ob eine FaIlung tatsachlich erfolgt und in welchem Zeit-
raum. Dennoch wird im beigefOgten Umweltbericht das durch die Fallung hervorgeru-
fene Kompensationserfordernis (Anzahl der Ersatzbaumpflanzung) dargestellt. Dar-
Ober hinaus werden von samtlichen im Geltungsbereich befindlichen Einzelbaumen
die Parameter: Stammumfang, Kronendurchmesser und Schutzstatus aufgelistet
(siehe Planzeichnung Teil A - Baumliste).

3.7 Wald, Waldabstand

Die westlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplans Ni. 42 unmittelbar an-
grenzenden FlurstOcke werden zumindest teilweise von Wald im Sinne des § 2 Lan-
deswaldgesetzes (LWaldG) bedeckt.

Im nbrdlichen Bereich der bestehenden bffentlichen Zuwegung zum Plangebiet
(Strage „Am Hof") zwischen dem MCindungsbereich zur Birkenallee und dem Haus
Ni. 6 ist em n den gesetzlichen Anspruchen bedingter Stragenausbau erforderlich,
welcher eine Waldumwandlung im geringem Umfang (ca. 34 m2) bedingt. In Abstim-
mung mit der zustandigen Forstbehorde wurden die betroffenen Flachen ermittelt
und em n Antrag auf Waldumwandlung gestellt. Als Ausgleich wurde seitens der Forst-
behbrde eine Ersatzpflanzung mit einer Flache von 63 m2 im westlichen Randbereich
des B-Plan-Geltungsbereiches zur Begradigung des Waldrandes vorgeschlagen.
Nach Abstimmung mit dem GrundstOckseigentOmer wurde eine ca. 69 m2 groge
Magnahmenflache zur Waldersatzaufforstung „M4" aufgenommen und festgesetzt.
In der Planzeichnung zum Bebauungsplan Ni. 42 sind sowohl die Waldflache als
auch die vom Forstamt bestatigte Waldgrenze entsprechend dargestellt. Die Wald-
flache innerhalb des Plangebietes wird als Bestandswald gem. § 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. § 2 Landeswaldgesetz M -V (LWaldG MV) nachrichtlich Cibernommen, ebenso
der entsprechend LWaldG MV geregelte Waldabstand.

Entsprechend § 20 Abs. 1 des LWaldG ist, zur Sicherung vor Gefahren durch Wind-
wurf oder Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen em n Abstand von 30 Me-
tern zum Wald (Waldabstand) einzuhalten. lnnerhalb dieses Waldabstandes ist die
Errichtung baulicher Anlagen, die dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen
unzulassig.

Hinweise des Forstamtes Billenhagen

§ 20 Abs. 3 LWaldG MV gibt vor, dass es einer Zulassung von Ausnahmen des
Waldabstandes nicht bedarf, wenn diese den Festlegungen eines rechtsverbindli-
chen Bebauungsplanes entsprechen, der unter Beteiligung der ForstbehOrde zustan-
de gekommen ist. Demzufolge hat die Forstbehorde nach Festsetzung des B -Planes
keine Mbglichkeit Ausnahmen zuzulassen, auger bei einer B-Plananderung. Die
Ausnahmembglichkeiten auf Grundlage der WAbstV0 M -V (Waldabstandsverord-
nung) beschranken sich im Planungsbereich auf den unbeplanten lnnenbereich im
Sinne von § 34 BauGB.

3.8 Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze

Gesetzlich geschutzte Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des
Landes Mecklenburg-Vorpommern sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
bisher nicht bekannt.
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3.9 Landschaftsschutzgebiet (LSG)

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 42 befindet sich innerhalb des grogflachi-
gen Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Boddenlandschaft". Das LSG erstreckt sich
fast Ober die gesamte Boddenregion mit einer GrOge von ca. 27.100 ha.

Der Geltungsbereich ist, da bisher nicht Bestandteil des Innenbereichs nach § 34
BauGB, automatisch bisher dem grof3flachigen Landschaftsschutzgebiet „Bodden-
landschaft" zugehbrig. Aufgrund der Gro13e des Vorhabens ist eine Oberplanung
nach § 5 Schutzgebietsverordnung, nach dem Urteil des OVG Greifswald vom
04.05.2017 nicht mehr mbglich. Hier bedarf es einer Herausnahme der Flache aus
dem Landschaftsschutzgebiet. Dieses Verfahren bedarf einer Reihe von PrOfkriterien
mit der Gestattung und Abstimmung der zustandigen Unteren Naturschutzbehbrde
(UNB) des Landkreises Vorpommern-ROgen. Des VVeiteren mussen Ausgleichsfla-
chen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehbrde (UNB) gefunden werden,
die den Verlust der Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet wieder aufwer-
ten.

Ein entsprechender Antrag erfolgte durch die Gemeinde bereits nach der frOhzeitigen
Beteiligung der Behbrden sowie durch Erganzungen des Antrages in Abstimmung
mit der UNB im weiteren Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes. Nahere An-
gaben zu den Ausgleichsflachen- und magnahmen kOnnen den Planunterlagen zu-
gehorigen Anlagen (Umweltbericht ink!. Beiplane) entnommen werden.

Mit Bekanntmachung der „3. Verordnung zur Anderung der Verordnung Ober das
Landschaftsschutzgebiet ,Boddenlandschaff vom 21. Mai 1996" am 06.01.2020 im
Internet auf der Seite des Landkreises Vorpommern-ROgen, wird die Herausnahme
einer Teilflache (6,29 ha) des Geltungsbereiches des BP Nr. 42 (6,4 ha) bestatigt.

Der im Geltungsbereich verbleibende LSG-Anteil, wurde als nachrichtliche Obernah-
me in der Planzeichnung des BP Nr. 42 dargestellt.

4 Stadtebauliche Planungen der Gemeinde

4.1 Flachennutzungsplan, Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Dierhagen wird derzeit neu aufgestellt. Das
Plangebiet war in der bisherigen Entwurfsfassung des FNP zwar von der Darstellung
ausgenommen, wurde jedoch bereits thematisiert. In der aktuellen Entwurfsfassung
des FNP wird das Vorhaben zum „Reiterhof Neuhaus" konkretisiert und entspre-
chend des BP Nr. 42 in seiner Abgrenzung Obernommen. Die Aufstellung des BP Nr.
42 und die Neuaufstellung des FNP verlaufen somit im Parallelverfahren entspre-
chend § 8 Abs. 3 BauGB.

4.2 Landschaftsplan

FOr die Gemeinde Ostseebad Dierhagen liegt em n Landschaftsplan aus dem Jahr
2006, akt. 2009 und redaktionell geandert 2012 (Umweltplan GmbH Stralsund) vor.
Grundlegende Ziele der Umwelt- und Landschaftsentwicklung sowie zur Verfolgung
der Ziele geeignete Magnahmen und MaRnahmenflachen wurden aus dem Land-
schaftsplan in den Flachennutzungsplan Obernommen. Nachfolgende Aussagen aus
dem Landschaftsplan sind fur das Plangebiet abzulesen:

Biotop- und Nutzunostypenkartieruno (Karte 3a): Die Freiflachen werden fast aus-
schliefIlich als Frischweide (GMW — 9.2.2.) dargestellt. Im nordwestlichen Teilbereich
wird die Frischweide von Ruderalen Staudenfluren frischer bis trockener Mineral-
standorte durchzogen (RHU — 10.1.3). Die Bereiche der Bestandsbebauung sind als
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landlich gepragtes Dorfgebiet/Einzelgehoft (ODE/ODE — 14.5.1/14.5.4 gekennzeich-
net.

Biotopkomplex (Karte 3b): Das Plangebiet liegt im Biotopkomplex Nr. 15 „Ortsteil
Neuhaus", Bewertung „mittel".
Landschaftsbildraum (Karte 4): Der Oberwiegende Teil des Plangebietes befindet
sich im LB4 „Grunland zentraler Bereich", Bewertung „hoch". Der Bereich der Zuwe-
gung „Am Hof" wird samt des wegnahen Baumbestands als wertvolle Blickbeziehung
eingestuft. Die nordlich an den Geltungsbereich angrenzende Birkenallee wird hin-
gegen als negativer Ortsrand, Silhouette bewertet.

Schutzciebiete und —objekte (Karte 5): Kleinere Bereiche des nordwestlichen Plange-
bietes werden von einem gesetzlich geschatzten Geotop (§ 20 NatSchAG M.V) mit
der Registrierung G2_266 „Kustendunen Vordara" Oberpragt. Eine Darstellung des
Geotops im Flachennutzungsplan (Entwurf) erfolgte bisher nicht. Folglich wird vorerst
auf eine Kennzeichnung des Geotops in der Planzeichnung verzichtet, da eine exak-
te Abgrenzung derzeit nicht mOglich ist.

Zudem grenzt laut Darstellung des Landschaftsplans Karte 5 em n Bodendenkmal un-
mittelbar sudlich an den Geltungsbereich (vgl. Kapitel 3.2).

Gesetzlich geschutzte Biotope (ebenfalls § 20 NatSchAG M -V) sind zudem im in der
Karte 3a zwei StOck verzeichnet. Hierbei handelt es sich urn em n Geholzbiotop im
nOrdlichen Plangebiet (BFX — 2.2.1) sowie urn em n standorttypischen Geholzsaum an
Flieflgewassern (VSZ — 6.6.5).
Die Flachenkulisse internationaler Schutzgebiete (FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
te) wird vom Geltungsbereich des BP Nr. 42 Dierhagen nicht geschnitten/Oberpragt.
Der Geltungsbereich des BP Nr. 42 Oberschneidet sich jedoch (vollstandig) mit der
Schutzgebietskulisse des Landschaftsschutzgebietes L 53 ,,Boddenlandschaft. Das
Plangebiet befindet sich jedoch nicht in der engeren Schutzzone.

Magnahmen und Erfordernisse (Karte 6): Keine Magnahmen verzeichnet.

4.3 Das Vorhaben tangierende Bebauungsplane und sonstige Satzungen

Im Jahr 2015 wurde fur den Amtsbereich Fischland-Darg em n Regionales touristi-
sches Entwicklungskonzept erarbeitet, welches Vertiefungsteile fur die einzelnen
Gemeinden: Ahrenshoop, Born, Prerow, Wieck, Wustrow und Dierhagen aufweist.

Als em n zentrales Ziel des Ostseebads Dierhagen wird darin der Ausbau des (beste-
henden) natur- und bewegungsorientierten Angebots definiert. DarOber hinaus wird
in der Tourismuskonzeption Dierhagens der Ausbau gleichermagen komfortabler wie
naturbezogener Ferienunterkunften angestrebt, die eine Saisonverlangerung ermeig-
lichen. Der vorliegenden Bebauungsplan Nr. 42 der Gemeinde Dierhagen schafft den
baurechtlichen Rahmen zur Umsetzung bzw. Erweiterung der reittouristischen Struk-
turen in der Gemeinde und schafft zudem neue naturbezogene Ferienunterkunfte
(Ferienhauser in Form von Glampingzelte und Chaltes). Folglich entspricht die Pla-
flung den Vorgaben der Tourism uskonzeption Dierhagens.

Bebauungsplane oder sonstige stadtebauliche Satzungen bestehen -Kir den Gel-
tungsbereich des BP Nr. 42 Dierhagen nicht.
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5 Bestandsaufnahme

5.1 Topographie

Das Gelande innerhalb der Geltungsgebietsgrenzen ist relativ eben und weist ledig-
lich im Bereich der Bestandsbebauung sowie der StraRe „Am Hof" leichte Gelande-
erhOhungen auf. Hier sind Gelandehohen von ?. 2,50 m O. NHN bis max. 3,0 m O.
NHN aufgemessen worden. Das Obrige Gelande fallt leicht in sOdliche Richtung ab.
Auch in Ostfiche Richtung ist em n Abfall der Gelandehohen zu verzeichnen. Im Zent-
rum des Plangebietes ist eine leichte Vertiefung im Lage- und Hohenplan zu erken-
nen. Hier wurden GelandehOhen von 1 m vom VermessungsbOro erfasst.

5.2 Vorhandene Bebauung und Flachennutzung, Vegetation und Graben

Das Plangebiet wird derzeit hauptsachlich durch em n extensiv genutztes Weideland
mit randseitigem alterem Geholzbestand (vorwiegend heimische Laubbaumen sowie
Heckenstrukturen im nordostlichen Randbereich) gepragt. lnnerhalb des Geltungsbe-
reiches befinden sich zentral em n Wohnhaus (8,40 m GebaudehOhe Ober Gelande,
leerstehend) und em n Stall-/Lagergebaude (beides in einem schlechten baulichen Zu-
stand) sowie am westlichen Rand mehrere kleinere Stall- und Lagergebaude. Denn
Geltungsbereich direkt angrenzend befinden sich nordlich und nordwestlich weitere
zum Teil 3-geschossige Wohn- und Lagergebaude mit GebaudehOhen von 7 m
(Haus Nr. 6 und 12/12a) bis Ober 13 m (Haus Nr. 11) Ober Gelande.

Bei den im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 der Gemeinde Dierhagen
vorhandenen FlurstOcken handelt es sich um Flachen mit Bodenrichtwerten zwischen
22 und 30. Der Orientierungswert von >35 fur wirtschaftlich sinnvoll nutzbare Land-
wirtschaftsflachen wird hier deutlich unterschritten. Daher wurde die in Rede stehen-
de Flache bisher lediglich zur GrOnmand und Pferdekoppel von einem privaten Pfer-
dehalter ohne landwirtschaftlichen Hintergrund genutzt. Der neue private Pachter
dieser Flachen fuhrt eine Pferdehaltung fort, jedoch mit einer touristischen Absicht.
Ein Grollteil der zu beplanenden Flache soli somit in der Funktion als Pferdekop-
pel/GrOnflache erhalten bleiben.

Im sOdlichen Grenzbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 verlauft der offene Graben
25/2 als Gewasser 2. Ordnung, welcher sich im Anlagenbestand des Wasser- und
Bodenverband „Recknitz-Boddenkette" befindet und durch diesen unterhalten wird.
Der Graben wird geschOpft. Durch Anlagen sowie Bepflanzungen am Gewasser sind
die Unterhaltungsarbeiten nicht zu erschweren.

Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes „Recknitz-Boddenkette"
Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass Bepflanzungen in den Graben unter-
bleiben und Anlagen in, an, Ober und unter oberirdischen Gewassern so zu er-
richten, betreiben, unterhalten sind, dass keine schadlichen Gewasserverande-
rungen zu erwarten sind und die Gewasserunterhaltung nicht mehr als nach den
Umstanden unvermeidbar erschwert wird. Fur die Unterhaltung dieser Gewasser
ist em n Streifen von minimal 5,00 m zu jeder Seite (von BOschungsoberkante)
notwendig, der von Bebauung und Anlagen frei zu halten ist.

Wenn sich befestigte Parkplatze, Gebaude und bauliche Anlagen im Uferstreifen
des Gewassers befinden, kann der Wasser- und Bodenverband fur Wasser-
schaden und Schaden durch UferabbrOche keine Haftung Obernehmen.

Im Bebauungsgebiet besteht em n geringer Flurabstand zum Grundwasserspiegel.
Die Gewasser in Unterhaltung des Wasser- und Bodenverbandes und das
SchOpfwerk dienen nicht der langfristigen Absenkung des Grundwasserspiegels,
somit mussen die vorhandenen Ortlichen Gegebenheiten bei der Planung be-
rucksichtigt werden.
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Bei Einleitungen in die vorhandenen Graben ist eine gesonderte Abstimmung mit
dem Wasser- und Bodenverbandes „Recknitz-Boddenkette" vorzunehmen.
Die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) des Bundes und des
Landeswassergesetz MV (LWaG) sind einzuhalten.

5.3 Verkehrserschlieflung

Innerhalb des Plangebietes besteht (vor Umsetzung der Planungsabsichten) mit der
StraBe „Am Hof eine ca. 3m -3,5m breite, unbefestigte, offentliche Verkehrserschlie-
Rung, welche die bestehenden Wohn- und Ferienwohnhauser an den ortlichen und
Oberortlichen StraRenverkehr anbindet. SOdlich des Hauses Nr. 11 fOhrt em n ca. 2,5-
3m breiter unbefestigter Wirtschaftsweg bis an die salliche Geltungsbereichsgrenze.

Die Anbindung des Ortsteils Neuhaus und damit auch des Plangebiets an das
iiberortliche Straflenverkehrsnetz erfolgt Ober die Birkenallee, welche die Verbin-
dung an das Oberortfiche StraRennetz in Form der KreisstraRe NVP 1 (Ernst-Moritz-
Arndt-StraRe), der L 21 und der BundesstraRe B 105 in Altheide herstellt. Der B 105
folgend erreicht man in ca. 20 km die Autobahn A 19.

Dierhagen verfugt zudem Ober em n fast durchgehendes Radwegenetz entlang stark
befahrener StraRen wie der L 21, der Ernst-Moritz-Arndt-StraRe, der StrandstraRe
oder des Wiesenwegs, welche jeweils durch einen schmalen GrOnstreifen von der
Fahrbahn getrennt sind. Abseits von den HauptverkehrsstraBen bestehen Radwege
auf Nebenstrallen sowie Forst- und Landwirtschaftswegen rund urn Dierhagen und
der umliegenden Gemeinden. In der Karte des Tourismusentwicklungskonzepts
Dierhagens (Stand 2005) ist em n Radweg entlang der ostlichen Geltungsbereichs-
grenze (KreisstraRe K1) verzeichnet. Zudem zeigt die Karte im Bereich der westli-
chen Geltungsbereichsgrenze em n bestehender FuRweg sowie davon abzweigend emn
bestehender Reitweg auf.

Die Radwegeverbindung zwischen den Ostseebadern Wustrow und Dierhagen er-
folgt Ober den kombinierten Geh- und Radweg auf dem KOstenschutzdeich.

Seit 2005 erfolgten zudem die LOckenschlOsse des damais in Teilen bestehenden
Ostseefernradweges im KOstenwald zwischen den Ortsteilen Dierhagen Strand und
Neuhaus sowie zwischen Neuhaus und Graal-MOritz.

Die Anbindung der Halbinsel (und somit auch Dierhagens) an das Eisenbahnnetz
erfolgt Ober die Bahnstrecke Rostock -Stralsund und hier Ober die BahnhOfe Ribnitz-
Damgarten West mit IC -Halt und Ribnitz-Damgarten Ost sowie Ober den Bahnhof in
Barth. Der Bahnhof Barth wird vorn Unternehmen Usedomer Baderbahn an die
Bahnhofe Velgast und Stralsund sowie weiter nach Greifswald angebunden. Zudem
bestehen in der Saison zu den Haupttageszeiten Intercityverbindungen mit Halt in
den Bahnhofen Ribnitz-Damgarten West und in Velgast. Des Weiteren verkehren
Regionalverbindungen ganzjahrig im Stundentakt, welche auch in Ribnitz-Danngarten
Ost halten.

Der offentliche Personennahverkehr (OPNV) besteht im Wesentlichen durch die
bestehende Busanbindung. Die Buslinie 210 verbindet samtliche Ortslagen der Halb-
insel. lnsbesondere auRerhalb der Haupttageszeiten sowie auRerhalb der Saison be-
steht aber em n stark eingeschranktes Angebot mit z.T. langer Taktung. Die Linien zu
den Badeorten ermog lichen in der Saison groRtenteils eine Fahrradmitnahme.

5.4 Ver- und Entsorgung

Die Gemeinde Dierhagen, hier der Ortsteil Neuhaus, verfugt Ober ausreichende Ein-
richtungen der technischen lnfrastruktur fur Trink- und Abwasser, Elektrizitat, Gas
und Telekommunikation. Die bestehenden Kapazitaten der Leitungssysteme und
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Aufbereitungs- bzw. Klaranlagen sind hinreichend, um auch die begrenzten zusatzli-
chen Bedarfe abdecken zu konnen.

Die Ver- und Entsorgungserschlieflung angrenzender Bestandsgebaude, wie z.B.
auch „Am Hof Nr. 12/12a" ist sicherzustellen. Gegebenenfalls sind bestehende Lei-
tungen im Rahmen der Verkehrsplanung in die geplanten Verkehrsflachen umzuver-
legen. Dies ist vom Vorhabentrager mit den Anwohnern abzustimmen. Entsprechen-
de Dienstbarkeiten sollten Ober einen stadtebaulichen Vertrag geregelt werden.

Betreffend der einzelnen bestehenden Ver- und Entsorgungsmedien konnen nach-
folgende Aussagen getroffen werden:

5.4.1 Stromversorgung

Der Ortsteil Neuhaus wird durch den regionalen Stromversorger (E.DIS AG) ver-
sorgt. Die Versorgungsleitung fur die nordlich an den Geltungsbereich angrenzende
bestehende Wohnbebauung verlauft im Bankettbereich der Birkenallee. Auch die
Bestandsgebaude innerhalb des Geltungsbereichs werden mit Strom vom regionalen
Stromversorger versorgt. Die Versorgungsleitung verlauft im Bankettbereich der
Starle „Am Ho?'. Die den Geltungsbereich durchquerende, weiter in sudliche Rich-
tung verlaufende Niederspannungsleitung ist ggf. im Zusammenhang der Erschlie-
flungsplanung umzuverlegen.

Hinweise der E.DIS Netz GmbH

Zu den vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln sind grundsatzlich Abstande
nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in Betrieb
befindliche Kabel dOrfen weder freigelegt noch uberbaut werden. Zur Gewahr-
leistung der geforderten Mindesteingrabetiefen sind Abtragungen der Oberflache
nicht zulassig. In Kabelnahe ist Handschachtung erforderlich. Sollte eine Umver-
legung von Anlagen erforderlich werden, erbittet die E.DIS Netz GmbH einen
rechtzeitigen Antrag, aus welchem die Baugrenzen ersichtlich sind.

5.4.2 Telekommunikation

Der Ortsteil Neuhaus ist telekommunikationstechnisch erschlossen. Die Versor-
gungsleitung fur die nordlich an den Geltungsbereich angrenzende bestehende
Wohnbebauung verlauft im Bankettbereich der Birkenallee. Auch die Bestandsge-
baude innerhalb des Geltungsbereichs weisen Telekommunikationsanschlusse auf.
Die Hauptversorgungsleitung verlauft im Bankettbereich der Stralle „Am Hof".

5.4.3 Trinkwasser

Die Wasserversorgung der Gemeinde Dierhagen wird durch die Anlagen der Wasser
und Abwasser Boddenland GmbH grundsatzlich gewahrleistet. Die Gemeinde Dier-
hagen ist an das Oberortliche Verbundsystem, an das zentrale Trinkwassernetz der
Stadt Ribnitz-Damgarten, angeschlossen. Die Versorgungsleitung fur die nordlich an
den Geltungsbereich angrenzende bestehende Wohnbebauung verlauft im Bankett-
bereich der Birkenallee. Auch die Bestandsgebaude innerhalb des Geltungsbereichs
sind an das Wasserversorgungssystem angeschlossen. Die Hauptversorgungslei-
tung verlauft im Bankettbereich der Starle „Am Hof". Die Bestandsleitungen sind zu
schiltzen.

5.4.4 Abwasser

Das Plangebiet ist an das zentrale Abwassernetz angeschlossen. Die Beseitigungs-
pflicht fUr Schmutzwasser obliegt dem Abwasserzweckverband KOrkwitz. AIle hausli-
chen Abwasser sind nach Mallgabe des Abwasserbeseitigungspflichtigen (AWZV
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KOrkwitz) dem bffentlichen Schmutzwassernetz zuzufOhren. Die Behandlung des
Schmutzwassers erfolgt in der Klaranlage Korkwitz.

Die vorhandenen Leitungen verlaufen innerhalb des Bankettbereichs der Birkenallee
bzw. der Stage „Am Hof". Die Bestandsleitungen sind zu schutzen.

5.4.5 Niederschlagswasser

Schmutz- und Niederschlagswasser werden getrennt abgeleitet. Es befindet sich
nach derzeitigem Kenntnisstand keine Regenwasserleitung im Geltungsbereich oder
dessen unmittelbarer Nahe.

Vor dem Hintergrund des von Sanden dominierten Bodensubstrats und der voraus-
sichtlich geringen Versiegelung im gesamten Plangebiet wird eine grofIflachige Ver-
sickerung des anfallenden unbelasteten Niederschlagswassers vorgesehen.

5.4.6 Abfallentsorgung

Die Mullentsorgung obliegt gemag Abfallsatzung dem Land kreis Vorpommern-Rugen
bzw. dem seitens des Landkreises beauftragten Entsorgungsunternehmen.

Die ErschlieUngsanlagen der aufleren Verkehrsanbindung (Birkenallee) sowie der
Bestandsstrage „Am Hof" sind hinreichend dimensioniert, urn eine Befahrung durch
Entsorgungsfahrzeuge weiterhin sicherzustellen.

Entsprechend § 8 der Abfallwirtschaftssatzung ist jeder Eigentumer eines Grundstei-
ckes, auf dem nach Maggabe der Satzung Abfalle anfallen konnen, verpflichtet, sein
Grundstuck an die bffentliche Abfallentsorgung anzuschlieflen (Anschlusszwang).
Jeder Anschlusspflichtige und jeder andere Abfallbesitzer, fur den eine uberlas-
sungspflicht besteht, ist verpflichtet, die offentliche Abfallentsorgung des Landkreises
nach MaRgabe der Abfallwirtschaftssatzung zu benutzen (Benutzungszwang).

Dabei ist die Anfahrbarkeit der GrundstOcke mit den verwendeten Mullfahrzeugen (3-
achsiges MOIlfahrzeug) zu gewahrleisten. Von Grundstucken, die nicht unmittelbar
an der StraRe liegen, mOssen Abfallbehalter und Abfallsacke gem. § 11 der Abfall-
wirtschaftssatzung bis zur nachsten befahrbaren Strafle gebracht werden. Nach der
Entleerung sind die Abfallbehalter unverzOglich von der offentlichen Verkehrsflache
zu entfernen. Alternativ ist die Sammlung der MOIlbehalter an einer Sammelstelle an
einer befahrbaren Strafle mbglich. Das geplante Konzept der Abfallentsorgung wird
unter Kapitel 6.2.5 „Ver- und Entsorgung" erlautert.

w agner Planungsgesellschaft I Fischerbruch 8 I 15055 Rostock 17



Bebauungsplan Ni. 42 "Reiterhof Neuhaus, Gemeinde Ostseebad Dierhagen

6 Planung

6.1 Stadtebaulich-funktionales Konzept

Aufgrund der bereits durchgekihrten frOhzeitigen Offentlichkeits- und BehOrdenbetei-
ligungen zum Vorentwurf sowie zum Entwurf des BP Nr. 42 und der dal-Ober hinaus
gefuhrten Abstimmungen mit UmweltbehOrden, der Gemeinde Dierhagen und den
GrundstOckseigentOmern, wurde das stadtebaulich-funktionale Konzept nochmals
Oberarbeitet. lm Ergebnis konnte das Gesamtvorhaben durch eine deutliche Fla-
chenreduzierung wesentlich kompakter und im direkten Siedlungsanschluss gestaltet
werden. Somit wurde z.B. die Geltungsbereichsgrenze im nOrdlichen Bereich ange-
passt, sodass das Mehrfamilienhaus „Am Hof Nr. 11" sowie der angrenzende Teich
nicht mehr mit dem BP Nr. 42 Oberplant werden sowie durch deutliches ZurCickset-
zen der Geltungsbereichsgrenze kann eine erhebliche Flache im ostlichen Bereich
weiterhin der freien Landschaft zugeordnet bleiben. Des Weiteren wurden das Er-
schliegungskonzept sowie grunordnerische Magnahmen konkretisiert.

Da die geplante Reitsportanlage auch zu Wettkampfzwecken genutzt werden soil,
sind Mindestanforderungen bezOglich der Ausstattung und der Abmage der Reithalle
und des Reitplatzes vorgegeben. DarOber hinaus soil die Reitanlage als Reiterwan-
der-Rastplatz dienen und 5 Boxen fOr die Pferde der Reitwanderer zur VerfOgung
stellen. Die Reitsportanlage soli laut Betreiberangaben insbesondere folgende Ein-
richtungen umfassen: Reithalle, Pferdestall mit ca. 20 (15 + 5) Boxen, Reitplatz 20 x
60 m, Wirtschaftsgebaude (Remise 15 x 25 m) und Pferdekoppeln. Aufgrund der
notwendigen Nahe und Abhangigkeit der einzelnen Gebaude des Reiterhofs unterei-
nander (Reithalle, Stall, Reitplatz, Wirtschaftsgebaude und die Festmistplatte) ist emn
grogflachiger Bereich mit kurzen Erschliegungswegen erforderlich. Entsprechend
groge Flachen konnen im sCidwestlichen Randbereich des Plangebietes bereitgestellt
werden.

Erganzend sind eine Kunst- und Veranstaltungsscheune mit Rezeption, VVirtshaus
und Augengastronomie und angrenzendem Bade- und Loschteich, Wohnhaus für
den Betreiber der Anlage sowie em n Wohnhaus fOr die Angestellten der Gesamtanla-
ge geplant. Aufgrund der notwendigen Anzahl von „Bedienstetenwohnungen" erreicht
das geplante Angestellten-Wohnhaus mit 2 Voll- und einem Staffelgeschoss eine
deutlich wahrnehmbare Hohe. Daher ist aus GI-Linden der Wahrung des Siedlungs-
und Landschaftsbildes eine Positionierung in direkter Nachbarschaft zum 3-
geschossigen Mehrfamilienhauses (Am Hof Nr. 11) umzusetzen (siehe auch Kapitel
5.2 „Vorhandene Bebauung..."). Das geplante Gastronomie und Veranstaltungsge-
baude (SO 3) soli als Rezeption- und Empfangsgebaude dienen und ist diesbez0g-
lich am Eingangsbereich des Plangebietes zu positionieren.

Die geplante Gebaudetypologie soli sich mit klassischen Fachwerk- und Reetdach-
Elementen der Bestandsbebauung so weit wie mOglich anpassen und dazu beitra-
gen, die stadtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu er-
halten und zu entwickeln.

DarOber hinaus wird die Errichtung von 11 grogeren Ferienhausern (in Form von
Chalets) sowie weiteren 30 bis 35 kleineren Ferienhausern (in Form von Glamping-
Zelten) angestrebt. Bei den Glamping-Zelten handelt es sich um dauerhaft aufge-
stellte, schlechtwettertaugliche und gut ausgestattete Zelte mit Kuchen- und Sanitar-
raumen. lnnerhalb des Plangebietes werden zudem verschiedene Parkplatze fur
Ubernachtungs- und Tagesgaste sowie fOr die Mitarbeiter vorgehalten.

In Vorbereitung der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde in Abstimmung mit dem
privaten Vorhabentrager, der Gemeinde Dierhagen sowie der Unteren Naturschutz-
behbrde des Landkreises em n stadtebauliches Konzept entwickelt, das samtliche
(bauliche) Anforderungen, die die geplante Reitsportnutzung des Plangebietes mit
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sich bringt berOcksichtigt und mit den AnsprUchen des ebenfalls geplanten naturna-
hen Ferienwohnens verbindet. (siehe Kapitel 6.6 „Alternativenprigung")
In ROcksicht auf eine dem Standort angemessenen und eine mit der vorhandenen
Bebauung vertraglichen Bebauung, sind die geplanten Gebaudehohen mit entspre-
chenden Festsetzungen zu begrenzen. DarOber hinaus soli, soweit moglich, emn
GroRteil des bestehenden Baum- und GehOlzbestandes erhalten bleiben, urn einen
naturnahen Charakter der geplanten Ferien- und Reitanlage zu erhalten.

6.2 Begriindung der Festsetzungen

6.2.1 Art der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen zur Zweckbestimmung der Baugebiete sowie die festgesetzten
zulassigen Nutzungen sind zur Realisierung der unter Punkt 6.1 erlauterten ange-
strebten stadtebaulichen Entwicklung erforderlich.

Aufgrund der angestrebten Zielsetzung em n reittouristisches Angebot zu schaffen, das
zur Saisonverlangerung betragen kann, wird em n Sonstiges Sondergebiet SO 2 „Reit-
sport" gem. § 11 BauNVO festgesetzt, das die Reithalle, Stallgebaude, Reitplatz und
Lagergebaude einschlieRt.

Erganzend wird em n Sondergebiet SO 1 „Ferienhausgebiet" gem. § 10 Abs. 4 BauN-
VO festgesetzt, in dem die Errichtung von Ferienhausern (in Form von Chalets und
Glamping-Zelten) sowie Raume fUr deren Verwaltung und Vermietung, notwendige
technische Nebenraume und Lager zulassig sind. Die Ferienhauser stehen einem
wechselnden Personenkreis zur Erholung zu VerfUgung und werden vom selben Be-
treiber wie die Reitsportanlage betrieben, sie sollen jedoch auch „Nichtreitern" offen-
stehen.

Des Weiteren werden Flachen fur die Errichtung eines Wohnhauses fOr den Betrei-
ber der Anlage (SO 1g) sowie Wohnungen fur betriebserforderliches Personal (SO
1f) planungsrechtlich gesichert. Urn den Freizeit- und Erholungscharakter der Son-
dergebiete gem. § 10 Abs. 4 BauNVO zu starken, ist zudem die Anlage von Sport-
und Spielplatzen sowie sonstige gemeinschaftlich zu nutzende Freianlagen aus-
nahmsweise zulassig.

Urn die Attraktivitat der kombinierten Reitsport- und Ferienhausanlage weiterhin zu
steigern, ist im Eingangsbereich em n Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO
„GastronomieNeranstaltung" (SO 3) festgesetzt. Das SO 3 dient neben der Errich-
tung und dem Betrieb von Schank- und Speisewirtschaften zur Versorgung der Feri-
enhauser und der Reitveranstaltungen auch der Verwaltung und Vermietung der Fe-
rienhauser und der Reitsportanlage sowie der Moglichkeit fur Ausstellungen und fur
Lagerraume.

6.2.2 MaR der baulichen Nutzung, Hohenfestsetzungen

Grundflache

Die Begrenzung der Versiegelung in den Sondergebieten gem. §§ 10 und
11 BauNVO erfolgt mittels Festsetzung einer Grundflachen (GR), urn der angestreb-
ten baulichen Entwicklung einen Rahmen zu geben, jedoch bei Reduzierung der
Versiegelung auf das zwingend notwendige Zur weiteren Reduzierung des
moglichen Eingriff in den Naturhaushalt (hier: Versiegelung) wird die gem. § 19 Abs.
4 BauNVO zulassige Oberschreitung von bis zu 50 vom Hundert in alien Sonderge-
bieten (SO 1, SO 2 und S03) als unzulassig festgesetzt.

Aufgrund der Konzentration der Ferienhauser (Chalets und Glamping-Zelte) in soge-
nannte Hausergruppen bewegt sich die festgesetzte GR entsprechend der in § 17
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BauNVO definierten Obergrenzen fur die Bestimmung des MaRes der baulichen Nut-
zung im mittleren Bereich.

Geschossigkeit

Die Festsetzung hinsichtlich der maximal zulassigen Geschossigkeit und Gebaude-
hOhen dient der Minimierung der mit der Umsetzung des Vorhabens verbundenen
Eingriffe in das Siedlungs- und Landschaftsbild.

Die Festsetzung der Eingeschossigkeit der Ferienhauser ergibt sich aus der beson-
deren baulichen Gestalt der Chalets und Glamping-Zelte. Sie bilden aufgrund ihrer
geringen max. HOhe eine Abstufung zu der sich nach Suden und Osten hin anschlie-
Renden freien Landschaft (Weideflachen). In den baulich vorgepragten Bereichen
(siehe Kapitel 5.2 „Vorhandene Bebauung...") wurden Sondergebietsflachen festge-
setzt, in denen mehrgeschossige Gebaude errichtet werden kOnnen. Hierbei handelt
es sich insbesondere urn das Sondergebiet SO if „Angestelltenwohnen", dass in
unmittelbarer Nahe zum bestehenden Mehrfamilienwohnhaus „Am Hof Nr. 11" positi-
oniert wird, welches eine 3-Geschossigkeit und eine GebaudehOhe von 15,73 m Ober
NHN aufweist. Das SO if lasst eine Geschossigkeit von 2 + Staffelgeschoss sowie
eine maximale Gebaudehohe von 14,25 m Uber NHN zu und bleibt somit deutlich un-
terhalb der HOhe des benachbarten Bestandsgebaudes. Auch die Sonstigen Son-
dergebiete SO 1g und SO 3 setzen eine geringere Geschossigkeit (2 Vollgeschosse)
als das angrenzende Bestandsgebaude „Am Hof Ni. 11" fest.

Hohe

Da grolle Teile des Plangebiets neu erschlossen werden und hier entsprechend auf
BestandsstraRen kein Bezug genommen werden kann, wird bei der Festsetzung der
HOhen der baulichen Anlagen nicht auf StraRenniveau, sondern auf NHN Bezug ge-
nommen. Die zwingend notwendige Hohenfestsetzung der HOhe der OK des FuRbo-
dens in den Erdgeschossen von mindestens 2,05 m Ober NHN fUhrt zu einer leichten
Steigerung der festgesetzten HOhen in den Sondergebieten. Die Differenz zwischen
den bestehenden GelandehOhen und der festgesetzten ErdgeschossfuRbodenhOhe
wird mittels Aufstanderung und/oder Anschuttung Oberwunden. Die realen Gebaude-
hOhen der Glamping-Zelte und Chaltes betragt ca. 4 m bis 5 m.

Die festgesetzten max. Gebaudehohen im SO 2 (Reithalle, Stall und Remise) ist auf-
grund der avisierten Reitsportnutzung der Gebaude zum Teil deutlich Miler bedingt,
werden jedoch ebenfalls auf das notwendige MaR, hier reale Hohen zwischen 5m
und 10 m begrenzt. (Beispiel Reithalle: Hohenfestsetzung OK ErdgeschossfuRboden
von 2,05 ONHN und max. zulassige OK von bis zu 10 m ONHN = 7,97 m reale Ge-
baudehohe).

In Bezug auf die angrenzenden Bestandsgebaude „Am Hof" Nr. 6, 11, 12/12a und 16
mit HOhen von 9,43m / 15,73m / 10,40m und 11,37m UNHN werden mit den SO1 bis
S03 max. HOhen zwischen 6,50m und 14,25m CAHN zugelassen und fugen sich
somit in das Siedlungsbild em.

Eine Oberschreitung der festgesetzten maximalen Hohen baulicher Anlagen in den
Sondergebieten SO Id, le, if, 1g und SO 3 ist lediglich ausnahmsweise fUr tech-
nisch notwendige, baulich bedingte oder zur Gefahrenabwehr notwendige Aufbauten
urn bis zu 1 m zulassig. Fur die Ubrigen Sondergebiete ist zugunsten des Land-
schaftsbildes eine Uberschreitung nicht zulassig.

6.2.3 Bauweise und Oberbaubare Grundstiicksflache

Die Festsetzung der Baugrenzen, insbesondere in den Sonstigen Sondergebieten
SO 2 und SO 3, orientiert sich stark an den bekannten Anforderungen an die geplan-
ten Reitsporteinrichtungen sowie des Restaurantgebaudes. Folglich lassen die Bau-
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grenzen in den diesen Bereichen wenig Flexibilitat zu und begrenzen den anthropo-
genen Eingriff (insbesondere die versiegelte Flache) auf das zwingend notwendige
Mail.

Die Baugrenzen der Sondergebiete gem. § 10 Abs. 4 BauNVO, die der Erholung
dienen (SO 1) sind deutlich grofIzOgiger dimensioniert, urn eine mbglichst grof3e Fle-
xibilitat in der Wahl des Standortes der Ferienhauser (Chalets und Glamping-Zelte)
zu ermbglichen. Andererseits wird mit der Anordnung der Ferienhauser in Hauser-
gruppen der anthropogene Eingriff auf kleinere Teilbereiche des Plangebietes fokus-
siert und sonnit grofle Teile des Plangebietes, welches bisher primal durch extensive
Weiden gepragt wurde, vor baulichen Oberpragung geschutzt.

Ferner wird bei der Festsetzung der Baugrenzen darauf geachtet, den flachigen (ge-
setzlich geschutzten) Gehblzbestand in den Randbereichen des Plangebietes vor
baulichen Eingriffen zu schOtzen.

FOr die Gebaude der Reitsportanlage, d.h. der Reithalle und Stallgebaude sowie
Remise im SO 2, wird em n abweichende Bauweise festgesetzt, da die Gebaude zum
Teil Ober eine Lange von 50 m aufweisen und/oder der seitliche Grenzabstand zu
den Seiten der Verkehrsflachen aufgrund der Bewirtschaftungserfordernis nicht ein-
gehalten wird, im Obrigen gilt die offene Bauweise.

6.2.4 Verkehrserschlieflung, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Das Plangebiet wird weiterhin Ober die bestehende Offentliche Strafle „Am Hof" er-
schlossen (Planstralle A), die direkt in die Birkenallee mundet. Der MOndungsbereich
der Stralle „Am Hof" ist baulich von dem ostlich angrenzenden Parkplatz getrennt
und fOr nicht ortskundigen Gaste deutlich erkennbar umzusetzen. Die Planzeichnung
Teil A stellt diesbezuglich ostlich der Planstralle A einen durchgangigen GrOnstreifen
dar. Der nOrdliche Teil der Bestandsstrage „Am Hof" bis auf Hohe des Hauses Nr.6
ist zugunsten des Erhalts beidseitig angrenzender Baume nicht grundsatzlich zu er-
neuern, lediglich die Deckschicht ist zu sanieren. Auch bezOglich des Erhalts beidsei-
tig angrenzender Baurne ist dieser nbrdliche Teil der Planstrafle A nur in ostliche
Richtung (zur Seite des offentlichen Parkplatzes) und nur auf des gesetzlich gefor-
derte Mindestmail zu verbreitern (3,55 m). FOr den Fall eines Begegnungsverkehrs
sind Ausweichbuchten vorzusehen (+1,50 m). Auf eine Asphaltierung des gesamten
nbrdlichen Teils der Planstrage A ist zu verzichten. Aufgrund der zwar saisonal
schwankenden jedoch allgemein geringen zu erwarteten Verkehrsmenge kann die
Strage als niveaugleiche Mischverkehrsflache konzipiert werden. Der Anschluss der
Bestandswohngebaude kann Ober die als Verkehrsbegleitgrun (VBG) dargestellten
bffentlichen GrOnflachen erfolgen. FOr die bffentlichen Flachen ist somit kein Geh-
und Fahrrecht notwendig. Die Erreichbarkeit des Ferienwohndoppelhauses „Am Hof
Nr. 12 / 12a" erfolgt Ober den nordlichen und offentlich gewidmeten Teil der Plan-
stralle C im direkten Anschluss an die Planstrage A sowie Ober die Offentlich gewid-
meten GrOnflachen mit der Zweckbestimmung „VerkehrsbegleitgrOn" zum Anschluss
der privaten GrundstOcke an die offentliche Strage. Entsprechende Festsetzungen
zur Befahrbarkeit und die sich daraus ergebene Befestigungserfordernis der fur die
Querung mit Fahrzeugen notwendigen GrOnflachen wurden im B -Plan aufgenommen
(siehe auch Kapitel 6.3 „GrOnflachen, VerkehrsbegleitgrOn...").
Die bestehende „Wendeschleife" nahe des Wohnhauses „Am Hof Nr. 11" wird in das
neue Verkehrserschlieflungskonzept aufgenommen und in diesem Bereich (auf HO-
he des SO 3) aufgeweitet, so dass eine Wendemoglichkeit mindestens fur Fahrzeu-
ge bis 10,00 m Lange besteht. Die notwendige Freihaltezone von 1 m zu allen Seiten
in der eine Bepflanzung oder eine Bebauung zu vermeiden ist, urn eine Beschadi-
gung an oder durch ausschwenkende Fahrzeuge zu verhindern, ist in der festgesetz-
ten Verkehrsflache berOcksichtigt. Die Wendeanlage kann u.a. auch als Wendernog-
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lichkeit far Losch- und/oder Rettungsfahrzeuge genutzt werden, deren Einsatzort im
nordostlichen Plangebiet liegt.

Die nachstgelegenen Wendemoglichkeiten mit einem Wendekreis für em n 3-achsiges
Mullfahrzeug befinden sich am Reiterhof (S02). Die Erreichbarkeit der Wendemog-
lichkeiten ist durch eine befestigte Ausbaubreite der PlanstraBe B von 4,75 m umzu-
setzen. Da die als Wendemoglichkeit geplante Flache (Radius min. 10m + 1m Frei-
haltezone) vor dem Reiterhof Ober die offentliche Verkehrsflache hinaus auch private
Verkehrsflachen in Anspruch nimmt, ist der notwendige Bereich auf der privaten Ver-
kehrsflache entsprechend mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belasten,
urn eine bauliche Trennung der privaten von der offentlichen Verkehrsflache, die
dann zum Versagen der Wendemoglichkeit fur MOII- und Rettungsfahrzeuge fuhren
wOrde, zu verhindern. Entsprechende Dienstbarkeiten sollten Ober einen stadtebauli-
chen Vertrag geregelt werden.

Da das Verkehrserschlieflungskonzept vorsieht, den motorisierten Verkehr auf das
zwingend notwendige Mall zu begrenzeni, ist auch hier die Konzipierung der zwei of-
fentlichen Haupterschliellungstrassen (Planstralle A und B) in einer ebenerdigen
Mischverkehrsflache (mit gleichberechtigen Pkw-, Radfahrer- Fullgangerverkehr)
vorgesehen.

Die Ferienhausgebiete werden Ober wasserdurchlassig gestaltete private Mischver-
kehrswege erschlossen (Planstrallen C). Deren Breite sollte mindestens 3,50 m be-
tragen, sodass eine Befahrung durch Rettungsdienste oder auch mit Pkw notfalls
auch hier grundsatzlich moglich ist. Die Planstralle C ist zudem als „Ringstralle"
konzipiert, sodass zusatzlich em n Begegnungsverkehr oder Wendemanover vermie-
den werden kann. Im Zentrum der einzelnen Ferienhaus-Sondergebiete sind kleinere
Wendeanlagen für Pkw (Bud 55 RASt 06) vorgesehen.

Da die Feriengaste ihre Fahrzeuge zentral im Eingangsbereich parken sollen (Park-
platz P1) und auch eine Befahrung mit Entsorgungsfahrzeugen aufgrund der zentra-
len Mullsammelstelle nicht erforderlich ist, ist die Frequentierung dieser Wege au-
flerst gering. Entsprechend ist vorstehende Ausbaubreite und Ausbauart gerechtfer-
tigt.

Die erforderlichen nachzuweisenden Stellplatze fur die Caste der Sondergebiete Fe-
rienhauser, Tagesgaste (der Reitsportanlage) und Mitarbeiter werden auf den hierfOr
festgesetzten Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz" P1 bis P5
untergebracht, sodass die Ferienhausanlage weitgehend verkehrsfrei bleiben kann.
Einzig die Reitsporthalle zieht saisonal schwankende Verkehrsstrome nach sich. Hier
ist an Veranstaltungstagen (seltene Ereignisse im Jahr) im Bereich der offentlichen
Verkehrsflachen (Planstrallen A und B) mit einem erhohten Aufkommen von Pkw als
auch mit Pferdetransporten zu rechnen. Die Pferdetransporter, Pkw mit Pferde-
hanger, Liisch-, Rettungs- sowie Ent- und Versorgungsfahrzeuge konnen der &fent-
lichen Erschlieflungstrasse folgend bis zur Reiterhof vorgelagerten Verkehrsflache
vorfahren und wenden.

Unmittelbar nordlich des Rezeptions- und Gastronomiegebaudes im SO 3 ist zudem
em n Kurzzeitparkplatz angeordnet (P2), urn z.B. bei dem An- oder Abmeldevorgang
der Caste em n nicht ordnungsgemalles Parken im Bereich der Einfahrt des Plange-

1 Zukiinftig sollen ausschliefIlich das Vorfahren von Pkw mit Pferdehanger oder Pferdetrans-
porter zur Reithalle sowie der Besucherverkehr bei Reitveranstaltungen zulassig sein. Zum Er-
reichen der Ferienhauser in den Sondergebieten SO la bis le soli laut Vorhabentrager ledig-
lich auf elektrobetriebener Caddys zurackgegriffen werden, sodass ganzlich auf Besucher-
Pkws auf den Verkehrsflachen der Planstralle C verzichtet werden kann.
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bietes zu verhindern. Auflerdem kOnnen in diesem Bereich behindertengerechte
Stellplatze angeordnet werden.

Hinweise des Landkreises, Abteilunq Tiefbau

Fur BaumafInahmen an offentlichen Verkehrsflachen im Sinne des StrWG MV ist
eine Genehmigung nach § 10 StrWG MV einzuholen. Der Trager der Stragen-
baulast hat dafilr einzustehen, dass die allgemein anerkannten Regeln der Bau-
kunst und der Technik eingehalten werden und ihre Bauten technisch alien An-
forderungen der Sicherheit und Ordnung geniigen.

6.2.5 Ver- und Entsorgung, Leitungsrechte

Im Zusammenhang der Umsetzung der Verkehrsplanung sind alle Sondergebietstei-
le ver- und entsorgungstechnisch neu zu erschliellen. Hierzu sind alle notwendigen
Medien in den neu zu schaffenden Straflen- und Wegeraumen neu zu verlegen.

Die in der Planzeichnung naherungsweise dargestellten und sonstigen vorhandenen
Leitungsbestande zur Ver- und Entsorgung direkt benachbarter Wohnnutzungen sind
nicht vermessen und kOnnen somit in ihrer Lage nicht als verbindlich angesehen
werden. Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sind durch Handschachtung in
ihrer Lage zu ermitteln. Vorzugsweise sind bestehende (alte) Ver- und Entsorgungs-
leitungen- /anschlusse benachbarter Wohn- und Ferienwohnnutzungen in die Plan-
straflen umzuverlegen. Da eine vollstandige Umverlegung aller bestehenden Ver-
und Entsorgungsleitungen, die die benachbarten Wohnnutzungen anschlieflen, in ei-
nem ungewissen zeitlichen Rahmen erfolgen wird, sind die Bestandsleitungen mit
entsprechenden Leitungsrechten zu schutzen. Eine entsprechende grundbuchamtli-
che Eintragung fiir die beanspruchten privaten Grundstucke (FlurstOcke 1,2,3,4, und
ggf. weitere, Flur 1, Gemarkung Neuhaus, Gemeinde Ostseebad Dierhagen) erfolgt
durch den Flacheneigentumer, die Stadt Ribnitz-Damgarten, zugunsten der Flachen-
eigentijmer der Flurstucke 5/1 und 5/2 („Am Hof Nr. 12 /12a). 1st die Umverlegung in
die Planstraflen vollstandig abgeschlossen, kOnnen entsprechende Leitungsrechte
und Grundbucheintragungen geloscht werden.

Strom

Zur Versorgung des Plangebietes mit Strom ist der Ausbau des Stromversorgungs-
netzes im Plangebiet notwendig. Hierfur ist rechtzeitig vor Baubeginn eine Erschlie-
flungsvereinbarung abzuschlieflen. Eine Erschlieflungsplanung ist vorzulegen.

Die vorhandenen Bestandsgebaude entlang der Stralle „Am Hof" werden mit Strom
vom regionalen Stromversorger versorgt. Die bestehende Versorgungsleitung (Nie-
derspannung) verlauft im Bankettbereich der &mile „Am Hof" und durchquert den
Geltungsbereich weiter in sudliche Richtung und ist ggf. im Zusammenhang der Er-
schlieflungsplanung umzuverlegen. lhre Lage ist naherungsweise in der Planzeich-
nung Cibernommen.

Hinweise der E.DIS Netz GmbH

Zu den vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln sind grundsatzlich Abstande
nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in Betrieb
befindliche Kabel dOrfen weder freigelegt noch Oberbaut werden. Zur Gewahr-
leistung der geforderten Mindesteingrabetiefen sind Abtragungen der Oberflache
nicht zulassig. In Kabelnahe ist Handschachtung erforderlich.

Sollte eine Umverlegung von Anlagen erforderlich werden, erbittet die E.DIS
Netz GmbH einen rechtzeitigen Antrag, aus welchem die Baugrenzen ersichtlich
sind.
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Telekommunikation

Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Plangebietes ist die Verlegung
neuer Telekommunikationsleitungen notwendig. Fur den rechtzeitigen Ausbau des
Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem StraRenbau und den
BaumaRnahmen der anderen Leitungstrager ist rechtzeitig vor Baubeginn eine Er-
schlieRungsplanung vorzulegen, die mit dem ortlichen Versorgungsunternehmen ab-
zustimmen ist. Die Bestandsleitungen sich aufgrund der lediglich geschatzten Lage
nicht in der Planzeichnung dargestellt. Eine exakte Lagebestimmung ist nur durch
Handschachtung moglich.

Trink- und Abwasser

Rh- die ErschlieRung des Plangebietes ist die Verlegung neuer Trink- und Abwasser-
leitungen / Erweiterung des Bestandes (Ringleitung) erforderlich. HierfOr ist rechtzei-
tig vor Baubeginn eine ErschlieRungsvereinbarung abzuschliellen. Eine Erschlie-
Rungsplanung ist vorzulegen. Die Bestandsleitungen sich aufgrund der lediglich ge-
schatzten Lage nicht in der Planzeichnung dargestellt. Eine exakte Lagebestimmung
ist nur durch Handschachtung moglich.

Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt dem Abwasserzweckverband KOrkwitz.
Hausliche Abwasser sind nach MaRgabe des Abwasserzweckverbandes dem &fent-
lichen Schmutzwassernetzes zuzufuhren.

Hinweise der Wasser und Abwasser GmbH - Boddenland

FOr Hausinstallationsanlagen mit Trinkwasserverbrauchen gr011er 3,0 Vs wird
nach Vorlage des ermittelten Spitzenbedarfs em n Trinkwasservorratsbehalter
vom Anschlussnehmer gefordert.

Niederschlagswasser

Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser soli, soweit moglich, auf dem
GrundstOck genutzt oder zur Versickerung gebracht werden.

Das von den Verkehrsflachen anfallende Regenwasser kann in seitlich gelegenen,
begrOnten Mulden abgeleitet und dort versickern. Der bewachsene Oberboden dient
als Bodenfilter. DarOber hinaus sind im Zusammenhang der ErschlieRungsplanung in
den &fentlichen Verkehrsflachen entsprechende Regenentwasserungsleitungen, die
in Richtung des sudlich angrenzenden Grabens ableiten, zu berucksichtigen. Eine
entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung in em n Gewasser ist bei der
zustandigen Behorde einzuholen. Die privaten Verkehrsflachen der Planstralle C
sind wasserdurchlassig auszubauen.

Hinweise des Landkreises Vorpommern-ROden, Abt. Wasserwirtschaft

Das gesammelte Niederschlagswasser Ober die Versickerung ins Grundwasser
sowie Ober Einleitung in einen Graben zu beseitigen sind Gewasserbenutzungen
und bedOrfen einer Erlaubnis von der unteren Wasserbehorde des Landkreises
Vorpommern-ROgen. Aufgrund der GrundstUcksgrORe und des Bodens ist eine
Versickerung moglich. Der Grundwasserstand ist bei der Art der Versickerungs-
anlage zu beachten. Bei Einleitung des Niederschlagswassers in den Graben
kann es zu Ablaufverzogerungen durch den SchOpfwerksbetrieb kommen. Nicht
gesammeltes Niederschlags- und Oberflachenwasser kann erlaubnisfrei ins
Grundwasser versickern.
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Brunnennutzung

(siehe Kapitel 6.4 „Loschwasserbereitstellung und Brandschutz")
Hinweise des Landkreises Vorpommern-Raien, Abt. Wasserwirtschaft

Die Entnahme von Grundwasser (auch aus Altbrunnen) stellt eine Gewasserbe-
nutzung dar, welche erlaubnispflichtig ist. Die Errichtung eines neuen Brunnens
ist mit einem Erdaufschluss verbunden, welcher Anzeigepflichtig ist.

Abfallentsorgung

Die aullere verkehrliche Erschlieflung fur die Fahrzeuge der Abfallentsorgung wird
auch zukunftig Ober die Bestandsstrafle „Am Hof" erfolgen. Die festgesetzte Ver-
kehrsflache besonderer Zweckbestimmung weist in diesem Bereich eine befestigte
Fahrbahnbreite von mindestens 3,55 m auf und kann somit von entsprechenden Ab-
fallsammelfahrzeugen befahren werden.

Dem Grundkonzept der Verkehrserschlieflung folgend, das Plangebiet weitgehend
verkehrsfrei zu halten, ist geplant, dass das Entsorgungsfahrzeug nicht durch das
gesamte Plangebiet fahrt, sondern auf H6he der bestehenden „Wendeplatze" (auf
HOhe des S03 und S02) wenden kann. Auf Hohe des S03 wird die Verkehrsflache
besonderer Zweckbestimmung so weit aufgeweitet, dass em n einseitiger Wende-
hammer fur Fahrzeuge bis 10 m Lange, samt Freihaltezone, (entsprechend Bild 59
der RASt 06) hergestellt werden kann. Die Fahrbahnbreite des Einfahrlsbereichs zur
Wendeflache weist eine Breite von 5,5 m auf. Eine weitere WendemOglichkeit fur das
Entsorgungsfahrzeug besteht im Bereich des Reiterhofes (S02) mit einem Durch-
messer von 20 m zuzuglich 2 m Freiraum fOr die FahrzeugOberhange gemall Bild 58
der RASt 06 (Flachenbedarf fur einen Wendekreis für em n 3-achsiges MOIlfahrzeug).
Im Offentlichen Strallenraum der Planstrallen A und B sowie in den Wendebereichen
ist hinreichender Platz zur Bereitstellung des hauslichen Abfalls zur Abholung. Das
Befahren des restlichen Plangebietes mit dem Entsorgungsfahrzeug ist somit nicht
notwendig.

Hinweise des Landkreises Vorpommern-ROoen, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Mull darf nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu Mullbehalterstandplatzen so
angelegt ist, dass em n Ruckwartsfahren nicht erforderlich ist. Dies gilt nicht, wenn
em n kurzes ZurOckstoflen fur den Ladevorgang erforderlich ist, z.B. bei Absetz-
kippern. Zum Paragraphen 16 Nr. 1 legt die DGUV Vorschrift 43 „Mullbeseiti-
gung" weiterhin fest: „Bei Sackgassen muss die Moglichkeit bestehen, am Ende
der Strafle zu wenden."

L6schwasser

(siehe Kapitel 6.4 „Loschwasserbereitstellung und Brandschutz")
Festmistlagerung

Der Standort der Festmistplatte (Abstand zu Gewassern und Brunnen) und die Lage-
rung des Festmistes haben nach der AwSV zu erfolgen. Genehmigungsfreie bauli-
che Anlagen (z.B. Festmistplatte) sind bei der unteren WasserbehOrde des Landkrei-
ses anzuzeigen. Der Standort der Festmistplatte ist in der Planzeichnung dargestellt
(S02d).

6.2.6 Parzellierungsvorschlag

Der in der Planzeichnung (Tell A) dargestellte Parzellierungsvorschlag dient zur Ori-
entierung einer moglichen, dem Aufstellungsverfahren nachfolgenden FlurstOcks-
neubildung im Zusammenhang eines Flurstuckstausches aufgrund der TeilOberpla-
nung des im Eigentum der Gemeinde Dierhagen befindlichen FlurstOcks 117, wel-
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ches die offentliche Erschliellung auch der dem Geltungsbereich sOdlich angrenzen-
der Flachen sichert (siehe auch Kapitel 2.4 „Eigentumsverhaltnisse"). Das sich erge-
bene, geplante FlurstOck (Parzellierungsvorschlag) wird im Osten begrenzt durch ei-
ne Strichellinie ostlich der Planstralle B und ostlich des Wirtschaftsweges sowie im
Westen durch die westliche Verkehrsflachenbegrenzungslinie der Planstrafle B (bis
an das FlurstOck 117 heran), durch die westliche Verkehrsflachenbegrenzungslinie
der &fentlichen Verkehrsflache vor dem Reiterhof sowie durch die westliche Ver-
kehrsflachenbegrenzungslinie des Wirtschaftsweges.

Der in der Planzeichnung dargestellte Parzellierungsvorschlag sowie die daraus re-
sultierenden GrundstOcksgroRen sind derzeit nicht rechtsverbindlich. Sie dienen le-
diglich als Hilfestellung im Planverfahren. GrundstOckszuschnitte und -Gr011en kOn-
nen sich Ober das Aufstellungsverfahren hinaus andern. Rechtsverbindlich sind ledig-
lich die aus dem Bebauungsplan entwickelten, amtlich anerkannten FlurstOcksgren-
zen.

6.3 Griinflachen, Verkehrsbegleitgri in und griinordnerische Manahmen

Gut die Hathe des Plangebietes wird nicht von Sondergebieten und Verkehrsflachen
Oberplant und soli auch zukunftig grollteils als Weideland für Pferde (Koppel), park-
artig gestaltete GrOnflachen oder als Maanahmenflachen zur Verfugung stehen.

Vorhandenen Baurne und GehOlzgruppen sind soweit moglich zu erhalten. Ein Groll-
teil der bestehenden Einzelbaume unterliegen dem gesetzlichen Schutz und den Re-
gelungen des Naturschutzausfuhrungsgesetzes des Landes (§ 18 NatSchAG MV)
oder der Baumschutzsatzung der Gemeinde. Daher wird auf die Festsetzung in der
Planzeichnung (Tell A) mit dem Planzeichen 13.2.2 PlanZV verzichtet jedoch mit ei-
ner Baumliste, welche alle im Geltungsbereich befindlichen Baume und ihren gesetz-
lichen Schutzanspruch darstellt, nachrichtlich Obernommen.

Als Ausgleich fur die notwendig zu fallenden Baume im Plangebiet sind bis zu 23 Er-
satzpflanzstandorte ebenfalls im Plangebiet festgesetzt. Es werden bezuglich des
vorherrschenden Baumbestandes, Sommerlinde (Tilia platyphyllos), Hangebirke (Be-
tula pendula) oder Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) zur Verwendung empfohlen. Die
Stieleiche (Quercus rubor) und die Silberweide (Salix alba), ebenfalls vorherrschen-
der Baumbestand, !carmen nur eingeschrankt empfohlen werden; die Eiche aufgrund
ihrer potentiellen Giftigkeit fur die Pferde und die Weide aufgrund ihrer Bruchanfallig-
keit. Als Beitrag zum Erhalt seltener Baumarten und aufgrund ihrer Attraktivitat fur
das Plangebiet {carmen Walnuss (Juglans regia) und Schwarznuss (Juglans nigra)
und als bewahrter Siedlungsbaum, Winterlinde (Tilia cordata) empfohlen werden.
Weitere Laubbaumarten sind aufgrund ihrer potentiellen Giftigkeit oder Schad- und
Krankheitsanfalligkeit nicht geeignet. Zur einheitlichen und attraktiven Gestaltung der
Baumreihen entlang der Planstrage B und C sind aus den empfohlenen Baumarten
drei Arten auszuwahlen.

DarOber hinaus sind entlang des nOrdlichen Abschnittes der Planstralle C sowie urn
den Hauptparkplatz P1 bis zu 5 m breite Heckenpflanzungen vorgesehen, die auch
in ROcksicht auf die benachbarte Wohnbebauung, neben dem Sichtschutz auch eine
staubreduzierende Funktion hat.

Weitere Mallnahmenflachen im nOrdlichen und nordwestlichen Bereich des Plange-
bietes dienen unter Beachtung eines von der Unteren Naturschutzbehorde vorgege-
benen Beweidungs- und Mandregimes dem Insektenschutz, vorrangig für Heuschre-
cken und Tag-/Nachtfalter.
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Verkehrsbeqleitqrun

Die in der Planzeichnung dargestellten offentlich gewidmeten Grunflachen mit der
Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrun" (VBG) konnen im Zusammenhang der ver-
kehrstechnischen- wie auch der leitungsgebundenen Erschlieflung angrenzender
Wohnnutzungen genutzt werden. Die mit entsprechenden Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zu belastenden Flachen wurden bereits vertraglich zwischen der Gemeinde,
dem Flacheneigentumer und dem Vorhabentrager gesichert.

Zufahrtsbreiten zu den privaten Grundstucken Ober das VBG sind auf em n erforderli-
ches Mindestmaa zu beschranken und zu befestigen. Auf RUcksicht angrenzender,
betroffener Grundstuckseigentumer/-innen wird auf eine festgesetzte „starre" Ver-
kehrsflache im Bebauungsplan als Zufahrt verzichtet. Mit einer zusatzlichen, ent-
sprechenden textlichen Festsetzung, die die Querung mit Fahrzeugen und die damit
einhergehende Befestigungserfordernis von Verkehrsbegleitgrunflachen zulasst, wird
eine erheblich flexiblere GestaltungsmOglichkeit der Lage einer Zufahrt im Bebau-
ungsplan aufgenommen.

6.4 Loschwasserbereitstellung, Brand- und Katastophenschutz

Gemag § 2 Abs. 2c des Gesetzes Uber der Brandschutz und die Technischen Hilfe-
leistungen durch die Feuerwehren fur M -V sind die Gemeinden verpflichtet die
LOschwasserversorgung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Da die avisierte Ferienwohnform (insbesondere die Glamping-Zelte) aufgrund ihrer
Zelteigenschaften die bauordnungsrechtlichen Brandschutzanforderungen an em n Fe-
rienhaus nicht vollumfanglich erfullen kann, wurden im Vorfeld der Planaufstellung im
Zuge eines Abstimmungstermins mit dem Landkreis V -R, FB Bauordnung am
27.03.2017 Mindestanforderungen definiert, die einen angemessenen Brandschutz
im Plangebiet sicherstellen.

Nach Einschatzung des Sachbereichs „Vorbeugender Brandschutz" des FB Bauord-
nung sind zur Sicherung der Loschwasserversorgung 48 rn3/h fur die Dauer von 2
Stunden zur VerfUgung zu stellen.

Da die Kapazitaten des bestehenden Trinkwasserversorgungsnetzes voraussichtlich
nicht ausreichen werden, urn ganzjahrig fur alle Teilbereiche des Plangebietes die
o.g. notwendige Loschwassermenge bereitzustellen, ist eine Kombination aus ver-
schiedenen LOschwasservorrats- und —entnahmequellen geplant.

Zum einen ist vorgesehen den im Plangebiet bestehenden Brunnen zwischen dem
S03 und SO1e, welcher in der Planzeichnung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB ge-
kennzeichnet ist, zu ertuchtigen und als Loschwasserbrunnen zu nutzen. Die Erfor-
derlichkeit weiterer Brunnen zu Wasservorrats- und Loschzwecken ist zu prufen.

Zum anderen steht mit dem geplanten Schwimmteich eine weitere unabhangige
Loschwasservorratsquelle zur Verfugung. Dieser ist so anzulegen, dass em n Teil des
Teiches die erforderliche Mindesttiefe fUr Loschteiche aufweist, sodass auch bei sehr
niedrigen Auflentemperaturen em n ganzliches Zufrieren vermieden wird. Aus Sicher-
heitsgrOnden ist der Teil des L6schteiches vom Schwimmbereich baulich zu trennen,
da der LOschteich tiefer als der Schwimmteich ist sowie aufgrund der Ansaugvorrich-
tung fik die Feuerwehr. Der Bebauungsplan weist lediglich Flachen für einen Losch-
teich aus, urn den Standort im Plangebiet festzusetzen und somit mOgliche Loschra-
dien zu definieren. Die bauliche und technische Ausfuhrung eines LOschteiches ist in
Abstimmung mit den zustandigen Behorden und der Feuerwehr im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens zu konkretisieren und nachzuweisen.

DarOber hinaus kann das bestehende Trinkwasserversorgungsnetz zur Erstbrandbe-
kampfung herangezogen werden. Diese LOsung eignet sich aufgrund der saisonal
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stark schwankenden Trinkwasserabnahmemengen insbesondere ft:1r Lbschwasser-
bereitstellung in den Wintermonaten.

Hierfar sind bei der notwendigen Erweiterung des bestehenden Trinkwasserversor-
gungsnetzes innerhalb der Plangebietsgrenzen in oder an den Verkehrsflachen in
notwendigen Abstanden Hydranten einzurichten. Die Enffernung zwischen den Hyd-
ranten und den zu lOschenden Objekten darf 300 m Wegstrecke nicht Ciberschreiten.

Seitens des zustandigen Fachbereichs des Landkreises „vorbeugender Brandschutz"
wird der Bau einer Ringleitung empfohlen, urn einerseits die erforderliche Versor-
gungsmenge an Loschwasser und andererseits den hygienischen Anforderungen bei
tlw. stark schwankenden Verbrauchsabnahmen des Trinkwassers dauerhaft (auch
auflerhalb der Sommersaison) zu gewahrleisten. Die Konkretisierung der Lage und
Dimensionierung der Leitung und Hydranten erfolgt im Zuge der Erschlieflungspla-
nung. In diesem Rahmen sind zudem weitere Abstimmungen mit den zustandigen
Versorgungseinrichtungen (z.B. Zweckverband) und der ortlichen Feuerwehr zu fuh-
ren

Neben der Sicherstellung einer ausreichenden Menge an Loschwasser 1st die Siche-
rung der Erreichbarkeit der zu lOschenden Objekte bzw. Befahrbarkeit der Fahrtras-
sen zu gewahrleisten. Die offentliche Bestandsstralle „Am Hof" (Planstrafle A), die
unmittelbar an die Birkenallee anschlieflt, weist mit einer festgesetzten Fahrbahn von
mindestens 4,75 m eine ausreichende Breite auf, urn mit LOsch- und sonstigen Ret-
tungsfahrzeugen befahren zu werden. Von der ersten (nordlichen) Wendeanlage auf
Heihe des SO 3 aus, sind Loscharbeiten fur das SO 1d bis SO If sowie SO 3 miig-
lich. Die Entfernung Ciber die Planstrage C zu der am weitest entfernten baulichen
Anlagen betragt maximal ca. 260 m. Die Planstrage C kann im Bedarfsfall jedoch
auch von Rettungs- und Loschfahrzeugen befahren werden.

Die Erreichbarkeit der Obrigen Sondergebiete mittels LOsch- und/oder Rettungsfahr-
zeug wird Ober die offentliche Verkehrsflache der Planstrafle B bzw. Ober die dem
Reiterhof vorgelagerten Verkehrsflache gesichert, die alle eine befestigte Breite von
min. 4,75 m aufweisen. Somit kOnnen die Sondergebiete SO 1a,b,c und SO 1g sowie
das gesannte SO 2 von der zweiten (sudlichen) Wendeanlage aus mit Rettungs- und
Loschfahrzeugen angefahren werden. Die Entfernung Ober den sudlichen Teil der
Planstrafle C zu der am weitest entfernten baulichen Anlagen betragt maximal ca.
250 m. Auch hier kann die Planstrafle C im Bedarfsfall auch von Rettungs- und
Loschfahrzeugen befahren werden.

Hinweise des Landkreises VR FB „vorbeuaender Brandschutz"
- Mindestabstand zwischen den einzelnen Glamping-Zelten bzw. Chalets von

mindestens 6 m bzw. 3 m zur Parzellengrenze

- Bildung von Brandabschnitten, Bi!dung von Hausgruppen mit einem Mindestab-
stand von ca. 15 m zueinander

- Bereitstellung von Feuerloschern in einer Distanz von max. 40 m zu den einzel-
nen Zelteinheiten

- Aufstellen einer Hinweistafel im Eingangsbereich mit einem Lageplan und alien
brandschutz- und rettungsdienstrelevanten Informationen

Hinweise der Wasser und Abwasser GmbH - Boddenland

Die Loschwasserversorgung kann nur im Rahmen der Kapazitaten des vorhan-
denen Trinkwassernetzes erfolgen. Vorhandene Hydranten kOnnen zur Erst-
brandbekampfung eingesetzt werden. Eine Bereitstellungspflicht von LOschwas-
ser seitens der Wasser und Abwasser GmbH - Boddenland besteht nicht.
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Hinweise des Landesamtes für zentrale Aufqaben und Technik der Polizei, Brand-
und Katastrophenschutz Mecklenburq-Vorpommern (LPBK M -V)

Es wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht
auszuschlieRen sind. GemaR § 52 LBau0 M -V ist der Bauherr fur die Einhaltung der
offentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allge-
meinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefahrdungen fur die auf der Baustelle
arbeitenden Personen so weit wie mtiglich auszuschlieRen. Dazu kann auch die
Pflicht gehbren, vor Baubeginn Erkundungen Ober eine mogliche Kampfmittelbelas-
tung des Baufeldes einzuholen. Konkrete und aktuelle Angaben Ober die Kampfmit-
telbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Flache ist ge-
bOhrenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M -V erhaltlich.

6.5 Artenschutzrechtliche Belange

Zur Abklarung der artenschutzrechtlichen Belange wurde im Bauleitverfahren em n ar-
tenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet, der durch spezielle Artenkartierung hin-
sichtlich geschutzter Brutvogelarten und Fledermausarten sowie gesetzlich geschOtz-
ter Amphibien und Reptilien fachlich untersetzt wurde.

Ergebnis des auf den vorhandenen Datenquellen des LUNG (u.a. Kartenportal Um-
welt), der Ergebnisse mehrere Ortsbegehungen sowie zusatzlicher Artenkartierungen
(Avifauna, Reptilien, Amphibien und Fledermause) basierenden vorliegenden Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrages ist, dass Eintreten von Verbotstatbestanden gem.
§ 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie durch
die Umsetzung des Vorhabens, speziell unter Berucksichtigung der vorgeschlagenen
VermeidungsmaRnahmen und der vorgezogenen AusgleichsmaRnahmen (CEF) so-
wie nachgezogenen Ausgleichsmagnahmen (FSC) faktisch auszuschieflen sind.

Die detaillierten Kartierergebnisse (Avifauna, Amphibien, Reptilien, Fledermause)
von dem beauftragten Fachburo (Biota), sowie die Beschreibungen der Vermei-
dungsmaRnahmen sowie der vorgezogenen Ausgleichsmaanahmen als auch der
nachgezogenen Ausgleichsmagnahmen sind dem Artenschutzfachbeitrag zu ent-
nehmen.

6.6 Alternativpriifung Standort

Eine standortliche Alternativenpriifung der Ansiedlung einer Reitsportanlage auf
gemeindlicher Ebene fand seinerzeit im Zuge der Neuaufstellung des Flachennut-
zungsplans der Gemeinde Ostseebad Dierhagen statt.

Wenngleich das Plangebiet von der Darstellung des FNP bisher ausgenommen wur-
de, wurde die Ansiedlung des Reithofes (ursprOnglich SO 17) im Umweltbericht zum
FNP des Ostseebads Dierhagen untersucht und hier groRteils geringe Auswirkungen
auf Natur und Landschaft ermittelt. Der Ortsteil Neuhaus eignet sich zudem fur die
Anlage des Reiterhofes in besonderem MaRe, da hier das naturnahe Umfeld Ausritte
und die Anlage von Reitwegen sowie die nahe Ostsee Strandreiten auflerhalb der
Hauptsaison ermoglicht.

Die mit dem Vorhaben verfolgte Schaffung sportiver touristischer Infrastruktur sowie
die ebenfalls verfolgte Saisonverlangerung entsprechen sowohl den Zielsetzungen
des fortgeschriebenen regionalen Tourismuskonzepts fur den Amtsbereich DarR-
Fischland als auch den Zielen der fortgeschriebenen Landestourismuskonzeption
von 2013 und des regionalen Raumentwicklungsprogramms fur die Region Vor-
pommern gleichermaRen. Eine tiefergehende Untersuchung von standortlichen Pla-
nungsalternativen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist somit nicht
notwendig.
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Planungsalternativen, sprich Untersuchungen zur Anordnung/Ausfahrung der Nut-
zungen wurden im Vorfeld des Vorentwurfs, anhand der unterschiedlichen Varianten
des stadtebaulichen Entwurfs bereits untersucht. Im Zuge des Abstimmungsprozes-
ses wurde em n stadtebauliches Konzept entwickelt, dass die Anforderungen an eine
Reitsporteinrichtung mit Wettbewerbscharakter mit dem naturschutzfachlich sensib-
len Standort sowie den Anforderungen eines naturnahen Ferienhausgebietes best-
mOglich verbindet. In einem ersten Schritt wurden 2 Planungsvarianten: Variante 1
„Hausgruppen" und Variante 2 „zweireihige Gebaudeanordnung" erarbeitet, welche
beide den Grundgedanken, einer auf den Naturraum bezogenen Anlage aufgreifen,
gleichzeitig aber auch eine wirtschaftliche und stadtebaulich geordnete Entwicklung
ermOglichen.

Variante 1 „Hausgruppen"
Bebauungsplan „Reiterhof Neuhaus"
Gemeinde Ostseebad Dierhagen
Stadlebauliches Konzept - Varianle 1 „Hausgruppere
lAalkl.alx 1:1 000 Arbetsland 23.01.2017
Vochabontigoo Fmk lkomet GroOntarresVaBe 195 7057311amburg
PLvimg. Wagnet Planirrytoesolsch41 Ftschabruch B 19055 Rata

Dieser Planungsansatz gruppiert die einzelnen Beherbergungseinrichtungen in
Haus- bzw. Zeltgruppen von jeweils 6 bis 8 Beherbergungseinheiten. Es entstehen 2
Gruppen zu je 6 kleinen Ferienhausern und 4 Gruppen zu je 8 Zelten. In deren Mitte
befindet sich em n kleiner Platzraum, der das Vorfahren zunn Be- und Entladen ermOg-
licht. Weiterhin ist hier em n kleines Infrastrukturgebaude eingeordnet, welcher z.B.
das Unterbringen von Fahrradern oder Anhangern ermoglicht. Durch die gruppierte
Anordnung Offnen sich samtliche Grundstucke zum Landschaftsraum hin. Die Ab-
grenzung der einzelnen Ferienwohneinheiten voneinander wird durch kleine WälIe
mit aufgesetzten Hecken an den Grundstucksgrenzen erreicht.
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Variante 2 „zweireihige Gebaudeanordnung"
Bebauungsplan .Reiteshot Neuhaus"
Gemeinde Ostseebad Diettagen
SlAdlebaul. Konzepl - Var. 2 .Zweireihige Gebanonin
14,70s taix I: 2.000 Albe its s 1anct  2.012017
V.rtvbcr110:1.0 Brow C.AntamoallaIS 2063911anburp
PIS,.uSISa..PIuenn $W00 Fn,uSe 0 119)55Rostx*

In dieser Variante werden die vorgesehenen kleinen Ferienhauser sowie die Glam-
ping-Zelte auf zweireihig angeordneten Grundstucksparzellen realisiert, wobei emn
moglichst groller Gebaudeabstand angestrebt wird. Wie Variante 1 ermOglicht auch
die aufgezeigte Variante 2 insgesamt 12 kleine Ferienhauser und 32 Glamping-Zelte.

Durch versetzte Anordnung der beiden Reihen wir auch fur die von der Besonnungs-
seite her gesehene „2. Reihe" em n Ausblick in die Landschaft ermoglicht. Die Er-
schliellung erfolgt durch kleine Stichwege, welche die Gebaude in der dahinterlie-
genden Reihe anbindet. Die Abgrenzung der einzelnen GrundstUcke erfolgt wie bei
Variante I.
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Variante 3 „Reitanlage riickwartig"

Im weiteren Abstimmungsprozess kristallisierte sich die Variante 1 „Hausgruppen"
als Favorit heraus. Die Prazisierung der Planungsabsichten fuhrte zu partiellen Ande-
rungen in der Anordnung der Nutzungseinheiten, speziell der Reitsporteinrichtungen,
welche nicht mehr im Eingangsbereich angesiedelt werden saute.

Variante 4 „Reitanlage riickwartig/grollerer Gebaudeabstand" (Vorzugsvariante
fiir den Vorentwurf des B -Planes)
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Die Variante 3 wurde nochmals Oberarbeitet, da em n graflerer Abstand zwischen der
ruckwartigen Reitsporteinrichtung und der Ferienhausbebauung gewunscht wurde
sowie der Standort des Betreiberwohnhauses aus dem Eingangsbereich verlegt wer-
den sollte. Diese Oberlegungen flossen in die Variante 4 em, welche die Grundlage
des Bebauungsplanvorentwurfs bildeten.

Variante 5 „Verschiebung nach Westen" (Vorzugsvariante fiir den Entwurf des
B -Planes)

r
8 -Plan 42 „Reiterhof Neuhaus"
Sti ldtabaulk.h. SkIres

' totaldab 1 I OM Ar t .t s at and . 19032018
wooer flaw...mm*1 reole... MSS AM=

Nach durchgeftihrter fruhzeitiger Behordenbeteiligung wurden Abstimmungen mit der
Unteren NaturschutzbehOrde (UNB) gefuhrt. Die UNB fordert im weiteren Verfahren
den Verzicht auf einen Ostlichen Teil des Plangebietes zugunsten der freien Land-
schaft. Somit musste die gesamte Reitanlage an geeigneter anderer Stelle versetzt
werden. Hierfur bietet sich der westlich angrenzende Bereich an, die vom bestehen-
den Rad- und Fuflweg bis zum westlichen Wald vorgelagerte Weideflache. Darliber
hinaus wurden die Abstande zwischen den Ferienhausgruppen aufs Mindestmall
(Brandschutz) verkleinert. Das geplante Gebaude zur Unterbringung von Angestell-
ten wurde ebenso leicht sudlich versetzt.

6.7 Ortliche Bauvorschriften

Der Bebauungsplan nimmt zur Festsetzung der Gestalt baulicher Anlagen „Ortliche
Bauvorschriften" nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
(LBau0 M -V) mit auf. Die rechtliche Grundlage hierfur leitet sich aus dem § 9 Abs. 4
des Baugesetzbuches (BauGB) ab.

Der Gemeinde ist es wichtig, dass die an der Haupterschlieflungsachse der Plan-
strafe A/B bzw. der Strafe „Am Hof" geplanten Gebaude im SO 3 und SO 1g, wel-
che aufgrund der zulassigen Halle und Grundflache das Siedlungsbild entscheidend
pragen werden, einem landlichen, historisch abgeleiteten Erscheinungsbild von reet-
gedeckten Hallenhausern in Fachwerkbauweise entsprechen sollen, in Anlehnung an
die (teilweise bereits abgerissenen) bestehende Bebauung dieser ehemaligen Hofan-
lage. Aufgrund der festgesetzten Reeteindeckung sind Dachneigungen zwischen 450

bis mind. 55° notwendig.
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Ebenso ist es der Gemeinde wichtig, dass die geplanten Ferienhauser in den Berei-
chen SO la, lb und 1 c sich in GrOfle und Art deutlich von den Ublichen Ferienhaus-
typen unterscheiden sollen. Entsprechend wird die Gebaudeform der Ferienhauser
als „Glamping-Zelte" festgesetzt. Die fest installierten, dauerhaften und zeltartigen
Ferienhauser bieten in ihrer Gestaltung und aulleren Stoff-Farbe (beige bis olivgrun)
einen lockeren und harmonischen Obergang vom Siedlungsbereich hin zur offenen
Landschaft.

Im Gegenzug zu den „Glamping-Zelten" sollen jedoch in den Bereichen der SO Id
und le (im direkten Anschluss an die bestehende Ferienhausbebauung) die geplan-
ten Ferienhauser in einer hoherwertigen „Chalet"-Gebaudeform umgesetzt werden.
Hierbei sind auf Rucksicht des Landschaftsbildes Flachdacher festgesetzt. Entspre-
chend der Definition von „Chalets" ist bei dieser Ferienhaus-Gebaudeform auf eine
grogzugige, Uberdachte Terrasse sowie auf eine Holzbauweise zu achten.

Auf ortliche Bauvorschriften fur den Sondergebietsteil SO if „Angestelltenwohnen"
wird verzichtet, da das hier zulassige Zweckgebaude nicht auf der direkten Sicht-
und Erschlieflungsachse des Reiterhofes liegt (ca. 26m Abstand zur Planstrafle B,
hinter einem Teich mit starker Ufervegetation), also vom Siedlungsbild (aus der
Blickrichtung vom Norden sowie vom Osten) nicht erheblich ins Gewicht fällt sowie
von einem grolleren Baumbestand verdeckt wird.
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7 Auswirkungen der Planung

7.1 Auswirkungen auf die infrastrukturversorgung und die Umgebung

Das hinzukommende reittouristische Angebot folgt den im Jahr 2015 fortgeschriebe-
nen regionalen Tourismuskonzeption fur den Amtsbereich Darfl-Fischland fur das
Ostseebad verfolgten Zielstellung, das natur- und bewegungsorientierte Touris-
musangebot auszubauen. Zudem werden wesentliche Zielgruppen, insbesondere
Familien sowie naturorientierte und sportive Paare und Alleinreisende, im besonde-
ren MaIle angesprochen. Weiterhin wird mit der geplanten gleichermaRen komfor-
tablen wie naturbezogenen Ferienunterkunften eine neue Art von Beherbergungsan-
geboten mit entsprechendem Alleinstellungspotential geschaffen.

Aufgrund des begrenzten Umfangs des Projekts sind merkliche negative Auswirkun-
gen auf die Verkehrs- und Immissionssituation in Ortslage und Gemeinde nicht zu
erwarten.

Zusatzliche Anforderungen an Infrastruktureinrichtungen wie Kitas und Schulen er-
geben sich aufgrund der ausschliefIlichen Ferienwohn- bzw. Reitsportnutzung nicht.

7.2 Gutachten

7.2.1 Geruchsimmissionen

Die Gemeinde Ostseebad Dierhagen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
42 „Reiterhof Neuhaus". Zur Beurteilung mOglicher Geruchsimmissionen hat die Im-
missionsschutzbehorde des Landkreises Vorpommern-Rugen konkrete Vorgaben
gemacht:

Es soli der Nachweis der Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes zwischen
Tierhaltung und der nachstgelegenen Wohnbebauung der Ortschaft Neuhaus unter
Anwendung der vol 3894 Blatt2 gefuhrt werden. Der zulassige Immissionswert be-
tragt 15% Geruchsstundenhaufigkeit pro Jahr.

DiesbezUglich wurde das Gutachten „Gutachterliche Bewertung moglicher Ge-
ruchsimmissionen des geplanten Reiterhofes in Neuhaus unter Verwendung der VD!
3894 Blatt 2 (Methode zur Abstandsbestimmung- Geruch)" beauftragt und vom Gut-
achterbUro Dip1.-Ing. Nicole Wachholz, Stand 03.08.2018, erstellt.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Es wurde der Nachweis der Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes zwi-
schen der Tierhaltung und der nachstgelegenen Wohnbebauung der Ortschaft Neu-
haus unter Anwendung der VDI 3894 Blatt 2 gefUhrt. Die zu erwartenden Geruchs-
stundenhaufigkeit wird deutlich unterhalb des zulassigen Immissionswertes von 15%
liegen. Weiterhin wurde geprOft, ob die Reitanlage eine erhohte Belastung fur die
Ubernachtungsgaste des Reiterhofes hervorrufen kannte. Unter BerOcksichtigung
des konkreten Vorhabens und der speziellen Randbedingungen, die teilweise nicht
mit Hilfe der Abstandsfunktion der VDI 3894 Blatt 2 abgebildet werden kOnnen, Icon-
nen erhebliche Belastigungen ausgeschlossen werden.

7.2.2 Schallimmissionen

Urn schadliche, vom B-Plangebiet ausgehende Gerauschimmissionen zu erkennen
bzw. gesunde Wohn- und Lebensverhaltnisse im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes nachzuweisen, werden schalltechnische Berechnungen
durchgefuhrt. Diesbezuglich wurde das Gutachten „Schalltechnische Untersuchung"
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beauftragt und vom Gutachterburo UmweltPlan Stralsund, Stand August 2018, er-
stellt.

Angesichts der vorangeschrittenen Planung konnten auf Grundlage von Angaben
des Vorhabentragers zum Betrieb der Anlage konkrete Emissionsansatze gebildet
werden. Hierbei werden verschiedene Szenarien, wie der Normalbetrieb und beson-
dere Veranstaltungen, betrachtet. Die Bewertung der Immissionen erfolgte anhand
der Richtwerte der TA Larm.

Inhalt und Ziel der schalltechnischen Untersuchung war es,

- die Gerauschemissionen des geplanten Vorhabens zu erfassen,

- die Emissionsansatze fur den Normalbetrieb und besonderer Veranstaltungen in ei-
nem schalltechnischen Modell abzubilden,

- die Gerauschimmissionen an der schutzbedurftigen Wohnbebauung zu bestimmen
und

- mittels Ergebnistabellen darzustellen,

- die Berechnungsergebnisse anhand der Richtwerte der TA Larm zu bewerten und

- ggf. Empfehlungen zu Larmschutzmagnahmen zu geben.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplanes Nr. 42
"Reiterhof Neuhaus" der Gemeinde Ostseebad Dierhagen sollten die Immissionen an
der schutzbedurftigen Wohnbebauung bestimmt werden, die von den geplanten
Schallemittenten ausgehen. Dabei sind sowohl der Normalbetrieb des Reiterhofes
als auch besondere Veranstaltungen wie Reitturniere und Hochzeits- bzw. Geburts-
tagsfeiern untersucht worden.

Das Ergebnis begrundet, dass fur den Normalbetrieb und bei Reitveranstaltungen,
die am Tage stattfinden, keine unzumutbaren Beeintrachtigungen fur die benachbar-
ten Wohngebaude zu erwarten sind. Die lmmissionsrichtwerte der TA Larm werden
sowohl tags als auch nachts eingehalten. Fur den Zeitbereich Tag werden die Im-
missionsrichtwerte sogar weit unterschritten.

In einer beispielhaften Modellierung einer Hochzeits-/Geburtstagsfeier wurde festge-
stellt, dass diese im Zeitbereich Nacht zu einer Oberschreitung der Immissionsricht-
werte fuhren kann. Die Immissionsrichtwerte fur seltene Ereignisse werden jedoch
eingehaiten, so dass der Betreiber an maximal zehn Tagen im Jahr, aber nicht an
mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, solche Veranstaltungen durch-
f0hren kann.

7.3 Kosten

Die Kosten far die Vorhabenrealisierung erstrecken sich auf die Planungskosten zur
Aufstellung des Bebauungsplans, zur Erschlieflung (Verkehr und Ver- und Entsor-
gungsmedien) sowie notwendigen Arten- bzw. KompensationsmaRnahmen.

Die vorstehenden Kosten werden vom privaten Vorhabentrager Obernommen. Dazu
wird em n stadtebaulicher Vertrag zwischen dem Vorhabentrager und der Gemeinde
Ostseebad Dierhagen vor Satzungsbeschuss geschlossen.
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8 Flachenbilanz

Art der Festsetzung Flache in m2

SO1 - Sondergebiete, die der Erholung dienen,
Zweckbestimmung „Ferienhausgebiete" nach § 10 BauNVO 18.142
SO la „Ferienhausgebiet" 4.000
SO lb „Ferienhausgebiet" 4.100
SO lc „Ferienhausgebiet" 3.900
SO ld „Ferienhausgebiet" 2.300
SO le „Ferienhausgebiet" 2.700
SO lf „Ferienhausgebiet - Angestelltenwohnen" 642
SO lg „Ferienhausgebiet - Betreiberwohnen" 500

SO2 - Sonstiges Sondergebiet,
Zweckbestimmung: „Reitsport" nach § 11 BauNVO 5.294
SO 2a „Reitsport - Reithalle" 1.995
SO 2b „Reitsport - Reitplatz" 1.200
SO 2c „Reitsport - Wirtschaftsgebaude" 640
SO 2d „Reitsport - Stall und Festmistplatte" 1.459

S03 - Sonstiges Sondergebiet,
Zweckbestimmung „GastronomieNeranstaltung" nach § 11 BauNVO 748

offentliche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 2.472
„Planstral3e A" - Haupterschlief3ung 800
„Planstrage B"- Haupterschliegung 601
„PlanstraRe C" (Offentlicher Tell) 280
„Vorplatz Gastronomie/Veranstaltung/Anmeldung" (Anschluss an Planstrage C) 171
„Vorplatz Gastronomie/Veranstaltung/Anmeldung (S03)" 291
„Wirtschaftsweg" 329
private Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 6.306
„Planstrage C" - NebenerschlieRung (privater Tell) 1.250
„Stichstragen zu den SO la - 1g" 1.451
„Vorplatz GastronomieNeranstaltung/Anmeldung (S03)" 244
„Vorplatz Reiterhof" (ohne P4 + P5) 1.074
„Parkplatz P1" 1.303
„Parkplatz P2" 100
„Parkplatz P3" 564
„Parkplatz P4" 220
„Parkplatz P5" 100
private und offentliche Grunflachen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 26.749

Wasserflachen nach § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB 600

Waldflache nach § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB 902

Umgrenzung von Schutzgebieten nach § 9 Abs. 6 BauGB
gesetzlich geschijtzte Biotope 2.800

Gesamt 64.013
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9 Umweltbericht

Der Umweltbericht ist entsprechend § 2a BauGB dieser Beg rundung beigefugt.

Gemag § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen der Bauleitplane eine UmweltprOfung
durchzuf0hren, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt
und bewertet werden.

Mit der angestrebten Planung sind Neuversiegelungen im Plangebiet verbunden.
Dadurch kommt es in mehreren Bereichen des Geltungsbereiches zu Funktionsver-
lusten fOr den Lebensraum der Flora und Fauna.

FOr die betriebsbedingten Beeintrachtigungen der Fauna durch den Reiterhof kann
aufgrund der Vorbelastung sowie der Schaffung eines „Sanften Tourismuskonzep-
tes" keine Erheblichkeit festgestellt werden.

Das Orts- bzw. Landschaftsbild wird durch die Ansiedlung des Reiterhofes verandert.
Jedoch orientiert sich das Gesamtvorhaben an der bereits vorhandenen Bebauung
und durch die Abnahme der Geschossanzahl hin zur freien Landschaft und die Er-
richtung von „Glamping-Zelten" und „Chalets", die eine leichte und eingeschossige
Bebauung darstellen, wird em n sanfter Obergang von der Siedlung in die Landschaft
geschaffen. DarOber hinaus ergeben sich zusatzliche GrOnstrukturen durch das An-
pflanzen von Baumen und der Gestaltung der Siedlungszwischenraume.

Das Schutzgut Mensch wird durch die Errichtung des Reiterhofes als Ferien- und
Freizeitnutzung ausschlieRlich positiv beeinflusst. Auf die SchutzgOter Klima/ Luft
sowie Kultur— und SachgOter hat das Vorhaben keine nennenswerten Auswirkungen.
Durch die Errichtung des Reiterhofes sind weder SPA-Arten noch prioritare FFH-
Arten oder Lebensraume durch Oberbauung oder Lebensraumverlust direkt betrof-
fen.

Unter Anwendung der Methodik HzE M -V vom LUNG (2018) und auf Grundlage der
festgesetzten Grundflachen wurde der kompensationspflichtige Eingriff, im Wert von
gerundet 125.351 EFA, ermittelt.

Durch Umsetzung der MaRnahmen im Plangebiet sowie der externen MaRnahmen
(insgesamt .130.028 KFA) kann der kompensationspflichtige Eingriff in HOhe von
125.351 EFA vollstandig ausgeglichen werden. Die lnanspruchnahme eines Okokon-
tos ist zur Umsetzung der Planung nicht notwendig. Es erfolgt eine Oberkompensati-
on mit zusatzlichen 4.677 KFA. Entsprechende Sicherung der externen Magnahmen
erfolgt Ober die Eintragung von Dienstbarkeiten ins Grundbuch.
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